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1. Ziel und Zweck der Planung 
 
 
Das Plangebiet umfasst einen Teilbereich eines bestehenden größeren Gewerbegebietes. Das Gewer-
begebiet befindet sich derzeit in einer Umbruchphase, die dadurch gekennzeichnet ist, dass einige Flä-
chen brach liegen und eine zum Teil veränderte Nachnutzung zu erwarten ist. Ein im Geltungsbereich 
gelegenes Großhandelsunternehmen befindet sich derzeitig in einem Wandlungsprozess hin zu einem 
großflächigen Einzelhandelsbetrieb, dessen Bestand und Existenz gesichert werden sollen. Parallel hier-
zu gibt es Ansiedlungsbestrebungen weiterer Einzelhandelsunternehmen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft. Diese Entwicklung zu einem Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel gilt es zu ordnen und in 
der räumlichen Ausdehnung sowie im Sortiment auf ein sich in die Gesamtstadt integrierendes Maß zu 
begrenzen. Zielstellung dabei ist die Erhaltung der generellen Funktionsfähigkeit der städtischen Einzel-
handelsstruktur und hierbei vordergründig die Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Stadtzent-
rums. Grundsätzlich wird die sich abzeichnende Entwicklung aus stadtplanerischer Sicht befürwortet. Um 
die Art der Nutzung zu regeln und insbesondere Einfluss auf die sich entwickelnden Einzelhandelskapa-
zitäten nehmen zu können, ist ein Planverfahren erforderlich.  
 
2. Planungsrechtliche Grundlagen 
 
 
Für den Bebauungsplan gelten folgende Rechtsgrundlagen: 
 
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141 

ber. 16.01.1998 (BGBl. I S. 137), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 23.07.2002 (BGBl. 
I S. 2850, 2852) 

 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990  

(BGBL I S.132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der 
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandge-
setz) vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 06. Mai 1998 (GVOBl. M-V 1998 

S. 468), ber. 15.06.1998 (GVOBl. M-V 1998 S. 612), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.Dezember 2003 (GVOBl. M-V S. 690). 

 
Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss der Bürgerschaft vom 
28.01.2004 eingeleitet. Er ist im Städtischen Anzeiger vom 11.02.2004 ortsüblich bekannt gemacht wor-
den. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte bereits am 16.12.2003 in 
Form einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung. Zeitgleich mit dem Aufstellungsbeschluss wurde auch der 
Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gefasst und bekannt gemacht. Diese erfolgte 
vom 19.02.2004 bis 19.03.2004. Die Behörden wurden parallel zur öffentlichen Auslegung des Bebau-
ungsplanentwurfes beteiligt. 
Für die geplanten sonstigen Sondergebiete im Bereich des großflächigen Einzelhandels wurde keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Dies wurde in der Bekanntmachung des Aufstellungs- und 
Auslegungsbeschlusses im Städtischen Anzeiger vom 11.02.2004 ebenfalls öffentlich gemacht. 
Durch Berücksichtigung von Stellungnahmen der Bürger und der Träger öffentlicher Belange wurde der 
ausgelegte Entwurf überarbeitet. Eine erneute Auslegung des Bebauungsplanentwurfes ist damit jedoch 
nicht erforderlich geworden. Der hiermit vorliegende Bebauungsplan wird von der Bürgerschaft als Sat-
zung beschlossen. 
 
3. Inhalt des Flächennutzungsplans 
 
 

Im fortgeltenden Flächennutzungsplan (FNP) sind die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als gewerbliche Bauflächen dargestellt. Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB wird der Flächenutzungsplan für den 
betreffenden Bereich parallel geändert. Im vorliegenden Entwurf zum geänderten Flächennutzungsplan 
erfolgte eine Anpassung und Darstellung als Sonderbaufläche „Handel“. 
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4. Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
Der Bebauungsplan setzt zur städtebaulichen Neuordnung eines bestehenden Gewerbegebietes in drei 
sonstigen Sondergebieten großflächigen Einzelhandel mit einer zulässigen Gesamtverkaufsfläche von 
19.000 m² fest. Damit überschreitet der Bebauungsplan deutlich den Schwellenwert von 5.000 m² gemäß 
Anlage 1 Nr. 18.6.1. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Da sich das Bebauungsplangebiet innerhalb eines Gebietes befindet, dass nach § 34 BauGB beurteilt 
werden kann, ist gemäß Anlage 1 Nr. 18.8. UVPG im Zuge einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
zu untersuchen, inwieweit durch das Vorhaben so erheblich nachteilige Umwelteinwirkungen zu erwarten 
sind, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Bei der entsprechenden Untersuchung 
wurden lediglich geringe bis mittlere Umweltauswirkungen für die Schutzgüter prognostiziert, so das 
keine UVP erforderlich  ist. (siehe Anlage 1- Prüfbogen zur Durchführung der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG) 
 
5. Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 
im Nordwesten: durch das Betriebsgelände von ehemals Shanty-Moden 
im Nordosten: durch das Betriebsgelände von Thyssen-Schulte 
im Südosten:  durch die Handwerkstraße 
im Südwesten: durch das Betriebsgelände der DRK-Werkstätten. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke: 6/225, 6/287, 6/288, 6/289, 6/293, 
6/309, 6/310 sowie Teile der Flurstücke 6/70, 6/229, 6/230, 6/292, 6/294 und 6/428 der Flur 1 Gemar-
kung Marienehe. 
 
Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 7,75 ha. 
 
Grundlage des Bebauungsplanes ist die Bestandvermessung des Gebietes durch das Vermessungsbüro 
Stechert vom Januar 2002.  
 
Zwischenzeitlich eingetretene Flurstücksteilungen sind in der Anlage 3 dargestellt. Danach umfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Flurstücke 6/225, 6/288, 6/289, 6/293, 6/309, 6/310, 6/502, 
6/503, 6/504, 6/505 sowie Teile der Flurstücke 6/70, 6/292, 6/294, 6/417, 6/428, 6/513, 6/514 der Flur 1, 
Gemarkung Marienehe. 
 
6. Angaben zum Bestand 
 
 
Das Plangebiet liegt im so genannten Gewerbegebiet Schmarl, wobei insbesondere in Richtung Wohn-
gebiet Schmarl durch zahlreiche Gebäudeabrisse auf dem Gelände der ehemaligen Shanty Moden wei-
tere Freiflächen entstanden. Das Umfeld ist durch großvolumige Hallen geprägt. Nördlich, östlich und 
südlich des Plangebietes befinden sich große ein- bis zweigeschossige Gewerbehallen mit großen be-
festigten oder durch intensive Nutzung stark verdichteten Feiflächen auf den Grundstücken sowie Werk-
stätten. Westlich des Plangebietes befindet sich ein mehrgeschossiges Bürogebäude, das den städte-
baulichen Auftakt zum Gewerbegebiet in Richtung S-Bahn verkörpert. 
 
Der nördliche Teil des Plangebietes ist unbebaut, das Gelände ist nahezu eben und derzeitig ungenutzt. 
Zwischenzeitlich wurden für diesen Bereich entsprechend § 34 BauGB ein positiver Vorbescheid für die 
Errichtung eines Möbel-Mitnahme–Marktes sowie eine Baugenehmigung für einen Lebensmittelmarkt 
erteilt. Im weiteren Verlauf der Planaufstellung ist dieser Lebensmittelmarkt im nordöstlichen Plangebiet 
als eingeschossiges Gebäude mit Satteldach nunmehr errichtet und eröffnet. Südlich von diesem befin-
den sich dessen notwendige Stellplätze, südöstlich eine neu angelegte Busstellfläche für 6 Reisebusse, 
25 weiteren Pkw-Stellplätzen und eigener Fahrspur. 
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Der südliche Teil des Plangebietes ist zum überwiegenden Teil bebaut. Hier befinden sich ein 3-
geschossiges, gewerblich genutztes Gebäude, eine Tankstelle mit Waschstraße sowie ein Einkaufszent-
rum in typischer Hallenbauweise mit SB-Warenhaus und Baumarkt sowie mehreren Facheinzelhandels-
geschäften. Zwischen den Baukörpern sind die zum Teil überdachten, notwendigen Stellplätze für Besu-
cher angeordnet. 
 
Die verkehrliche Erschließung  erfolgt über private Grundstückszufahrten an der Handwerkstraße, die 
im Norden an den Schmarler Damm, im Süden an die Hundsburgallee anbindet. Über den Schmarler 
Damm erfolgt die Anbindung des Standortes ans überörtliche Straßennetz (Stadtautobahn, Warnowtun-
nel). Der Standort ist sowohl mittels einer Buslinie in der Handwerkstraße, die die Stadtteile Evershagen 
und Schmarl verbindet in den städtischen ÖPNV eingebunden als auch über den S-Bahn-Haltepunkt 
Evershagen erreichbar. Mittels eines privaten Ringstraßensystems im Einrichtungsverkehr an der Plan-
gebietsgrenze kann der Anlieferungsverkehr vom Kundenverkehr getrennt werden. 
 
In dem Gebiet befinden sich keine nennenswerten Bestände an Großgrün . 
 
Im Bereich der Tankstelle sind Bodenbelastungen  mit tankstellentypischen Schadstoffen bekannt. Im 
Rahmen von Untersuchungen konnte eine mit Monoaromaten (BETX) belastete Fläche ausgegrenzt 
werden, zu deren Sanierung im unversiegelten Bereich sich die Tankstellenbetreiberin gegenüber dem 
Staatlichen Amt für Umwelt und Natur Rostock sowie dem Amt für Umweltschutz der Hansestadt Ros-
tock bekannt hat. Die Sanierung selbst steht noch aus.  
Unterhalb der Tankstelle befinden sich weitere belastete Böden, deren Sanierung aufgrund der vorhan-
denen Versiegelung und dem Fehlen von Grundwasser im betreffenden Bereich derzeit nicht erforderlich 
ist. Die vorhandene und im Bebauungsplan gekennzeichnete Bodenkontamination steht nicht im Wider-
spruch zu der nach Bebauungsplan auf den betreffenden Flächen einzig zulässigen Nutzung „Tankstel-
le“. Sowohl Eigentümer als auch Nutzer des betreffenden Grundstückes kennen den Sachstand zur Bo-
denbelastung.  
Die festgestellte Konzentrationserhöhung an PAK entstammt vermutlich von Bitumen einer Start- und 
Landebahn der früher ansässigen Heinkel-Flugzeugwerke, die später mit Sanden aufgespült wurde, so 
dass diese heute in einer nicht planungsrelevanten Teufe von > 60 cm vorzufinden ist. Handlungsbedarf 
zur Gefahrenabwehr wird auch hier aufgrund des Fehlens von Grundwasser nicht gesehen.  
Der betreffende Bereich, in dem Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist, ist im 
Bebauungsplan aus Sicherheitsgründen gekennzeichnet. Bei etwaigen Tiefbauarbeiten ist anfallender 
Bodenaushub ggf. als Abfall zu entsorgen. 
 
Das Plangebiet liegt in einem wahrscheinlich mit Kampfmitteln belasteten  Gebiet, in dem unter      
Umständen mit Kampfmitteln gerechnet werden kann. Da lediglich das Baugebiet SO 1 noch unbebaut 
ist, ist hier eine Kampfmittelsondierung und gegebenenfalls -beräumung realistisch. Zwischen dem 
betreffenden Grundstückseigentümer und der Hansestadt Rostock ist ein städtebaulicher Vertrag      
geschlossen worden, der eine Kampfmittelsondierung und -beräumung durch den                              
Munitionsbergungsdienst zum Gegenstand hat. Um auf das Gefährdungspotential insgesamt             
hinzuweisen, ist der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 (Böden, die 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind) gekennzeichnet worden. Unter Buchstabe G ist 
auf die Kampmittelbelastung hingewiesen worden. Verfahrenstechnische Hinweise sind ebenfalls im 
Kapitel 14 „Durchführungsrelevante Hinweise“ in der Begründung enthalten.  
 
Alle Grundstücke befinden sich im Privateigentum, lediglich die Handwerkstraße ist im Eigentum der 
Hansestadt Rostock, sowie der überwiegende Teil der Planstraße B.  
 
 
7. Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
 

7.1 Art der baulichen Nutzung  

Im Bebauungsplan werden sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO und ein Gewerbegebiet nach § 8 
BauNVO festgesetzt.  
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sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO 
 
Bei den festgesetzten sonstigen Sondergebieten handelt es sich um Sondergebiete, die der Bestandssi-
cherung (Einkaufszentrum, Lebensmittelmarkt und Tankstelle) oder der Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben (Möbelmarkt) dienen. Aufgrund der integrierten aber im Bezug auf das Stadtzentrum periphe-
ren Lage ist eine Beschränkung innenstadtgefährdender Sortimente zwingend geboten. Damit sollen 
negative Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche der Stadt abgewendet wer-
den. Aus diesem Grund wurden Sortimente und Verkaufsflächen in den für Einzelhandel bestimmten 
Sondergebieten nach Art und Umfang festgesetzt. Grundlage hierbei bildet das Gutachten „Perspektiven 
der Einzelhandelsentwicklung in der Hansestadt Rostock bis zum Jahr 2010“ vom Büro Dr. Lademann & 
Partner sowie dessen Fortschreibung. Die mit dem B-Plan zulässigen Einzelhandelsunternehmen und 
ihre Kapazitäten wurden bereits im Gutachten berücksichtigt. Durch den Gutachter wird der Möbelmarkt 
vor dem Hintergrund, dass er nicht zentrenrelevant ist als unkritisch gesehen. Die Umwandlung des vor-
herigen Großverbrauchermarktes in ein SBW-Warenhaus wird dadurch relativiert, dass diese Wandlung 
faktisch bereits vorliegt und entsprechend in der Nahversorgung bzw. im Kundenverhalten integriert ist. 
 
Entsprechend dem jeweiligen Nutzungszweck sind insgesamt 4 Sondergebiete festgesetzt worden. 
 
SO 1 Sondergebiet Möbelmarkt 
 
Im Sondergebiet SO 1 ist ein Möbelmarkt mit einer Verkaufsfläche von höchstens 4.500 m² zulässig. 
Hiervon dürfen auf einer Verkaufsfläche von bis zu 10 % (450 m²) branchenübliche Randsortimente ge-
handelt werden, die jedoch nicht in gesonderten Verkaufsabteilungen, d.h. in dauerhaft eingerichteten 
Bereichen mit getrennter Kassen- und Rechnungsführung angeboten werden dürfen. Nachstehende 
Warensortimente sind ausgeschlossen: 
 
a) Nahrungs- und Genussmittel 
b) Drogerie- und Parfümerieartikel 
c) Schuhe, Lederwaren 
d) Uhren, Schmuck 
e) Foto, Optik 
f)  Spielwaren, Sportartikel 
g) Schreibwaren, Bücher, Büroartikel 
h) HiFi Artikel 
i)  Fahrräder 
j)  Bekleidung 
 
Der Möbelmarkt gehört begrifflich zu den Fachmärkten. Unter einem Fachmarkt wird ein Einzelhandels-
betrieb verstanden, der auf ein schmales Warensortiment beschränkt ist und sich gegenüber einem 
Fachgeschäft i.d.R. durch seine Größe und wenig Beratung und Bedienung abhebt. Die Beschränkung 
auf einen zulässigen Möbelfachmarkt erfolgt einerseits, um die Ansiedlung von Fachmärkten mit innen-
stadtrelevanten Sortimenten zu verhindern; andererseits, um Nutzungskonflikte mit den im SO 3 (Ein-
kaufszentum) zulässigen Fachmärkten mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten (wie Baumarkt und 
Gartencenter) zu vermeiden. Der im Bebauungsplan vorgenommene Ausschluss zentrenrelevanter Wa-
rensortimente im Möbelmarktbereich (nicht in dessen limitierten branchenüblichen Randsortimenten) 
dient dem langfristigen Erhalt nicht zentrenrelevanter Warensortimente an diesem Standort zur Vermei-
dung negativer Auswirkungen auf die innenstädtischen Einzelhandelseinrichtungen. 
Für den Möbelmarkt gibt es bereits einen Vorbescheid, der die Zulässigkeit nach § 34 BauGB mit den im 
Bebauungsplan festgesetzten Verkaufsflächenobergrenzen bestätigt. Die Fläche ist dennoch in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen worden, um städtebaulich ordnen und Einfluss auf die 
sich entwickelnden Einzelhandelskapazitäten nehmen zu können. 
 
SO 2 Sondergebiet Lebensmittelmarkt 
 
Im SO 2 ist ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von bis zu 900 m² zulässig. Unter einem Le-
bensmittelmarkt wird ein Einzelhandelsbetrieb verstanden, der vor allem Nahrungs- und Genussmittel, 
darunter auch Frischwaren anbietet und ergänzend als Randsortiment Waren anderer Branchen des 
Nicht-Lebensmittel-Bereiches führt, die für die Selbstbedienung geeignet sind und rasch umgeschlagen 
werden können. Der während dieses Planaufstellungsverfahrens neu errichtete Lebensmittelmarkt hat 
eine Verkaufsfläche von insgesamt 660 m². Langfristig soll eine Erweiterung auf 900 m² zugelassen wer-
den können. Damit ist zwar die Grenze zur Großflächigkeit gemäß Einzelhandelserlass vom 04. Juli 
1995 überschritten, aber die neuere Rechtsprechung geht unter Berücksichtigung des Strukturwandels 
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sowohl im Einzelhandelsbereich selbst und im Einkaufsverhalten der Kunden als auch des damit ver-
bundenen Trends zur notwendigen Vergrößerung der Verkaufsflächen davon aus, dass die Großflächig-
keit von Einzelhandelsbetrieben bei ca. 1.000 m² Verkaufsfläche beginnt. Die Fläche ist in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans aufgenommen worden, um städtebaulich ordnen und insgesamt Einfluss 
auf die sich entwickelnden Einzelhandelskapazitäten der Stadt nehmen zu können. 
 
SO 3 Sondergebiet Einkaufszentrum  
 
Unter einem Einkaufszentrum versteht man die gewachsene oder aufgrund einer einheitlichen Planung 
entstandene räumliche Konzentration von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben verschiedener 
Art und Größe. 
Im Bereich des festgesetzten SO 3 ist in den vergangenen Jahren durch Ansiedlung verschiedener Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ein Einkaufszentrum entstanden. Vorherrschend sind ein SB-
Warenhaus, welches sich in der Vergangenheit von einem Großhandelsbetrieb zu einem Einzelhandels-
betrieb gewandelt hat sowie ein Baumarkt mit Gartencenter. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere 
kleinere Fachgeschäfte. Die Kriterien für ein Einkaufszentrum sind, auch bei bisher fehlender Gesamt-
planung, erfüllt. Die Einzelhandelsbetriebe treten in enger räumlicher Konzentration auf und vermitteln 
dem Kunden durch gemeinsame Werbung unter der Bezeichnung „Citti-Park“ den Eindruck eines plan-
voll gewachsenen, aufeinander bezogenen Gebietes. Im Bebauungsplan soll der Bestand des 7000 m² 
großen SB-Warenhauses als Einzelhandelsbetrieb sowie der Facheinzelhandelsgeschäfte mit einer Ge-
samtfläche von 350 m² planungsrechtlich gesichert werden. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten der Ver-
kaufsflächenerweiterung um 2000 m² im Bereich Baumarkt/Gartencenter eröffnet werden, die durch ver-
änderte Marktbedingungen notwendig geworden sind und die den Weiterbestand des Betriebes sichern 
sollen. Ansonsten würde die Gefahr bestehen, dass durch baulichen Leerstand die Attraktivität des Ge-
bietes leidet. Städtebauliche Missstände wären die Folge. Die Festsetzung von Verkaufsflächenober-
grenzen sichert, dass sich das Gebiet in die gesamtstädtische Entwicklung einfügt. 
 
Gemäß den Festsetzungen im Bebauungsplan sind im Sondergebiet Einkaufszentrum folgende Einzel-
handelsbetriebe zulässig: 
 
1. ein SB-Warenhaus mit einer Verkaufsfläche von 7.000 m². 
 
2. Fachmärkte mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 6.250 m², wobei auf einer Verkaufsfläche von bis 
zu 10 % (625 m²) branchenübliche Randsortimente gehandelt werden dürfen, die jedoch nicht in geson-
derten Verkaufsabteilungen, d.h. in dauerhaft eingerichteten Bereichen mit getrennter Kassen- und 
Rechnungsführung angeboten werden können. Nachstehende Warensortimente sind im Fachmarktbe-
reich (nicht in dessen limitierten branchenüblichen Randsortimenten) ausgeschlossen, um die Innenstadt 
als Handelsstandort nicht zu gefährden. 
 
a) Nahrungs- und Genussmittel 
b) Drogerie- und Parfümerieartikel 
c) Schuhe, Lederwaren 
d) Uhren, Schmuck 
e) Foto, Optik 
f)  Spielwaren, Sportartikel 
g) Schreibwaren, Bücher, Büroartikel 
h) HiFi Artikel 
i)  Bekleidung 
 
3. Fachgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 350 m². 
 
Damit hat das künftige Einkaufszentrum eine Gesamtgröße von insgesamt 13.600 m² Verkaufsfläche. 
Mit den im Bebauungsplan festgesetzten Zulässigkeitsregelungen wird der Weiterbestand der vorhande-
nen Einzelhandelsbetriebe planungsrechtlich gesichert. 
 
Eine Einschränkung im Sortiment wird für das Warenhaus nur insoweit vorgenommen, als dass es sich 
überwiegend um ein Lebensmittelsortiment handeln muss. Eine weitergehende Sortimentsbeschränkung 
würde dem Charakter eines SB-Warenhauses entgegenstehen. 
Da vom SB-Warenhaus Auswirkungen auf die Nahversorgung im angrenzenden Wohngebiet Schmarl zu 
erwarten sind, wird durch eine geplante zusätzliche Straßenverbindung in Richtung Wohngebiet und S-
Bahn-Haltepunkt Evershagen eine Verbesserung der Erreichbarkeit angestrebt. 
 



Hansestadt Rostock • Bebauungsplan Nr.06.SO.137 • Einkaufszentrum Handwerkstraße • Begründung 
__________________________________________________________________________________ 

 8 

Im Bereich des bestehenden Baumarktes mit Gartencenter erfolgt eine Definitionserweiterung auf Fach-
märkte, wobei innenstadtrelevante Sortimente ausgeschlossen wurden. Gleichzeitig erfolgt mit der Fest-
setzung eine Erhöhung der zulässigen Verkaufsfläche von derzeitig 4250 m² auf 6250 m². Damit wird auf 
aktuelle Entwicklungen hin zu größeren Baumärkten reagiert. 
 
SO 4 Sondergebiet Tankstelle 
 
Die Tankstelle ist ebenfalls im Bestand vorhanden und aus Gründen der städtebaulichen Ordnung für 
das Gesamtgebiet in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Die Festsetzung eines Sondergebietes 
mit der Zweckbestimmung „Tankstelle“ erfolgte aus pragmatischen Gründen, da die Tankstelle firmen-
technisch zum Sondergebiet SO 3 zuzuordnen ist, aufgrund einer anderen Zweckbestimmung diesem 
jedoch nicht unmittelbar – beispielsweise als ein Baufeld - zugeordnet werden kann. Von der Festset-
zung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO, in dem Tankstellen allgemein zulässig sind, wurde ab-
gesehen, da zur angestrebten bauplanungsrechtlichen Sicherung des Tankstellenerhalts so weitreichen-
de Unzulässigkeitsregelungen für ansonsten im Gewerbegebiet nach BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen nach § 1 Abs. 5 BauNVO hätten getroffen hätten werden müssen, dass die dort auch gefor-
derte Zweckbestimmungswahrung eines Gewerbegebietes nicht mehr erfüllt werden könnte.  

Im Sondergebiet Tankstelle ist zulässig: 

Eine Tankstelle mit Kassenraum sowie 
- automatischer Autowascheinrichtung 
- Selbstwaschanlage 
- Halle für Kleinreparaturen und Wartungsarbeiten 
- notwendige Hilfseinrichtungen. 
 
Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 
 
Für das Grundstück mit dem vorhandenen dreigeschossigen Bürogebäude wird die Baugebietskategorie 
Gewerbegebiet festgesetzt. Innerhalb dieses Gewerbegebietes (GE 1) sind Einzelhandelsbetriebe, nur in 
räumlicher und funktioneller Verbindung mit Herstellungs-, Wartungs-, Reparatur- und Kundendienstleis-
tungen zulässig. Damit soll die standörtliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet gesteu-
ert und insbesondere der gewerblichen Nutzung ein ausreichender Raum gesichert werden. 
Weitere Einschränkungen hinsichtlich zulässiger Nutzungsarten nach § 8 BauNVO wurden für dieses 
Gewerbegebiet nicht festgesetzt. 

7.2. Auswirkungen der großflächigen Einzelhandelsbe triebe nach § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO  

Nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige 
großflächige Handelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-
wesentlich auswirken können, außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zuläs-
sig. Die Anwendung des § 11 Abs. 3 BauNVO setzt bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben also ku-
mulativ die Großflächigkeit als auch die Möglichkeit von Auswirkungen voraus. Dabei beginnt die Groß-
flächigkeit gemäß Erlass des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt vom 04. Juli 1995 
(Großflächige Einzelhandelseinrichtungen in der Landesplanung, der Bauleitplanung und den Bauge-
nehmigungsverfahren) bei 700 m² Verkaufsfläche. Unter Berücksichtigung der rasanten Entwicklung im 
Einzelhandelsbereich in den letzten Jahren und des Strukturwandels im Einkaufsverhalten sowie unter 
Berücksichtigung des unverkennbaren Trends zur notwendigen Vergrößerung der Verkaufsflächen, geht 
die neuere Rechtsprechung davon aus, dass die Großflächigkeit von Einzelhandelsbetrieben bei ca. 
1.000 m² Verkaufsfläche beginnt. Die Vermutungsregel hinsichtlich o.g. Auswirkungen beginnt bei 1.200 
m² Geschossfläche, entsprechend ca. 800 m² Verkaufsfläche. 
 
Die vorliegende Planung überschreitet mit den festgesetzten Verkaufsflächen die oben genannten 
Richtwerte wesentlich, so dass raumordnerische und städtebauliche Auswirkungen zu unterstellen sind. 
Bei den Flächen handelt es sich um einen gesamtstädtisch betrachtet integrierten Standort. Allerdings ist 
er im Wesentlichen auf motorisierte Kunden orientiert. Um die negativen raumordneri-
schen/städtebaulichen Auswirkungen, wie Gefährdung der Innenstadt als zentralörtlicher Handelsstand-
ort und erschwerte Erreichbarkeit für breite Bevölkerungsteile zu minimieren, werden die Verkaufsraum-
flächen sowie die zulässigen Sortimente begrenzt und die Anbindung als Nahversorgungszentrum durch 
die unabhängig von diesem Bebauungsplan geplante Errichtung einer direkten Verkehrsverbindung zwi-
schen Stephan-Jantzen-Ring und Planstraße A verbessert. 
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schädliche Umwelteinwirkungen 
 
Durch die Unternehmen selbst werden keine Schadstoffe produziert. Durch die Ansiedlung zusätzlicher 
Handelsflächen im Bereich der Handwerkstraße wird es allerdings zu einer Zunahme des Verkehrs 
kommen. Das bewirkt zwangsläufig höhere Lärmimmissionen im Plangebiet und entlang der übergeord-
neten Straßen (Handwerkstraße, Schmarler Damm, bedingt Hundsburgallee). 
 
Neben den Sondergebieten ist im Plangebiet nur noch ein Gewerbegebiet festgesetzt worden. Innerhalb 
des Gewerbegebietes sind keine lärmsensiblen Nutzungen zulässig. Es ist davon auszugehen, dass die 
Immissionen hinter den auf den angrenzenden Gewerbeflächen zulässigen Werten zurückbleiben. Im 
unmittelbaren Umfeld der Einzelhandelsbetriebe sind keine lärmsensiblen Nutzungen vorhanden oder 
geplant. 
 
Zum gewerblichen Lärmaspekt wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt.  
Auf der Basis von Daten des Schallinformationssystems Gewerbegebiet Nordwest (SchallGIS) der Han-
sestadt Rostock sowie ermittelten Schallemissionen für die vorhandenen Anlagen im Bebauungsplange-
biet auf der Grundlage zusammengestellter Kenngrößen dieser Anlagen zum gegenwärtigen Betriebsab-
lauf, wurde ermittelt, dass die im Plangebiet ausgeübten Nutzungen im Wohngebiet Schmarl tagsüber zu 
keinen Lärmkonflikten führen. Nachts rufen sie eine geringfügige Überschreitung des schalltechnischen 
Orientierungswertes um < 0,5 dB(A) hervor, die unter den Schallimmissionen liegen, welche durch die 
Unternehmen außerhalb des Plangebietes entstehen. Dort beträgt die Richtwertüberschreitung ca. 2,5 
dB (A). In der Untersuchung kristallisierten sich die Immissionsorte IO3 (Hundsburgallee 8) im Mischge-
biet (Mi) und IO4 (Stephan-Jantzen-Ring 41) im Allgemeinen Wohngebiet (WA) als maßgebliche Immis-
sionsorte heraus.  
Über das Kontingentierungsverfahren wurden zunächst die immissionswirksamen Geräuschkontingente 
einzelner Bebauungsflächen (SO 1- Möbelmarkt; SO 2 – Lebensmittelmarkt, SO 3 - Einkaufszentrum, 
SO 3 – Fachmarkt/Bau- und Gartencenter, SO 4 - Tankstelle und Autowaschstation) mit den jeweils vor-
handenen Einrichtungen über einen angenommenen immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel (Planungspegel) von 65 dB (A)/m² tags (für ein Industriegebiet) und von 50 dB(A)/m² 
nachts (für ein Gewerbegebiet) ermittelt.  
Im Ergebnis war festzustellen, dass die angenommenen flächenbezogenen Schallleistungspegel in den 
bereits bebauten und genutzten drei Bereichen (im SO 3 - Einkaufszentrum, SO 3 – Fachmarkt/Bau- und 
Gartencenter, SO 4 - Tankstelle und Autowaschstation) den jeweils durch die vorhandenen Einrichtun-
gen beanspruchten nächtlichen immissionswirksamen Geräuschkontingenten angepasst werden kön-
nen. So werden die bestehenden Nutzungen im Plangebiet mit dem Bebauungsplan nicht eingeschränkt 
ohne dabei Überschreitungen der nächtlichen Orientierungswerte an den Immissionsorten zu verursa-
chen. Dazu wurde der nächtliche flächenbezogene Schallleistungspegel um einen Zuschlag erhöht, der 
sich aus der Differenz zwischen Ist und Planung bestimmt. Der so ermittelte Zuschlag ist geringer als der 
des Gutachtens. Damit verringert sich die Überschreitung des nächtlichen Orientierungswertes, der nur 
noch dann überschritten wird, wenn sowohl die Einwirkungen aus dem Plangebiet als auch außerhalb 
des Plangebietes in der Summe betrachtet werden. Dann erreichen sie am entferntesten Immissionsort 
IO 2 (Krusenstern Str. 8) immer noch 3,5 dB (A), aber am IO 4 (Stephan-Jantzen-Ring 41) nur noch 1 dB 
(A). Eine weitere Minderung der Überschreitung ist nicht möglich, weil die Pegel durch die Vorbelastung 
bestimmt werden, d.h. aus den Unternehmen außerhalb des Plangebietes. 
Im Bebauungsplan werden daher Festsetzungen zur Begrenzung der Schallemissionen auf den Sonder-
gebietsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO getroffen (d.h. durch 
Festsetzungen zur zulässigen Art und zum zulässigen Maß der baulichen Nutzung), für die Gewerbege-
bietsfläche nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO (d.h. durch Gliederung der Baugebiete nach der Art der Be-
triebe und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften). Im Gewerbegebiet dürfen danach nur 
Anlagen und Einrichtungen, in den Sondergebieten nur nach Art und Maß der baulichen Nutzung zuläs-
sige Anlagen und Einrichtungen betrieben werden, die den immissionswirksamen, flächenbezogenen 
Schalleistungspegel (Lw‘‘) von 65 dB (A)/m² tagsüber und 50 dB (A)/m² nachts nicht überschreiten; aus-
genommen SO 3 (Einkaufszentrum), wo der entsprechende nächtliche Bezugspegel statt bei 50 
dB(A)/m² bei 60 dB(A)/m² liegt und im SO 4 (Tankstelle) bei 52 dB(A)/m². 
 
Schalltechnische Untersuchungen zum Verkehrslärm wurden nicht durchgeführt, weil die im Ergebnis 
der „Städtebaulichen Studie zur Entwicklung des Mischgebietes Rostock Schmarl zwischen Handwerk-
straße und Hundsburgallee“ erarbeitete Vorzugsvariante mit direkter verkehrlicher Verbindung des west-
lichen Stephan-Jantzen-Ringes mit der Planstraße A nunmehr keine Straßenführung vorsieht, die die 
Wohnbebauung an der Hundsburgallee betrifft (siehe Anlage 2). Für die Durchführung eines          
Schallgutachtens zum verkehrlich begründeten Lärm im Rahmen dieser Bebauungsplanung wurde daher     
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keine Notwendigkeit mehr gesehen. An Hand der erwarteten Verkehrsmengen wurde jedoch eine allge-
meine  
 
Einschätzung der durch die Planung verursachten, verkehrsseitigen Immissionsbelastung vorgenom-
men.  
Ausgehend davon, dass die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), die bereits den Verkehr zu 
den bebauten und genutzten Flächen GE 1, SO 3 (Einkaufszentrum) und SO 4 (Tankstelle) enthält, auf 
der Hundsburgallee östlich der Einmündung in den Stephan-Jantzen-Ring bei 5.000 Kfz liegt, dass die 
außerhalb des Bebauungsplans liegende künftige Verlängerung der Planstraße A in Richtung eines neu-
en Knotens mit der Hundsburgallee und dem Stephan-Jantzen-Ring angenommene 2.100 Kfz pro Tag 
aufnimmt, verursacht durch Fahrten zu den Sondergebieten SO 1 (Möbelmarkt) und SO 2 (Lebensmit-
telmarkt) und weiterhin der Extremfall angenommen wird, dass sich der Verkehr am o. g. Knoten nicht 
verteilt, sondern insgesamt mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke von 7.100 Kfz in Rich-
tung Osten, wo die nächsten Wohnhäuser stehen, abfließt, würde sich der Mittelungspegel und damit die 
Lärmimmission um 1,5 dB(A) erhöhen. Tatsächlich jedoch wird die Erhöhung der Lärmimmission gerin-
ger ausfallen, d.h. unter 1 dB(A) liegen. Damit kann eingeschätzt werden, dass durch die zulässigen 
Nutzungen keine bzw. nur eine geringfügige Zunahme der Lärmimmission zu erwarten ist. Verkehrlich 
begründete Lärmschutzmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.  
 
Auswirkungen auf den Verkehr 
 
Generell ist festzustellen, dass ein erhöhter Zielverkehr auftreten wird. Diese größeren Verkehrsmengen 
können jedoch über vorhandene leistungsfähige Straßen abgeleitet werden, da sie keine Belastung für 
das Verkehrsnetz darstellen. Eine Verbesserung des technischen Ausbaugrades der Handwerkstraße 
erscheint als sinnvoll. Der Einmündungsbereich der neuen Querverbindung in die Handwerkstraße wur-
de in den Geltungsbereich aufgenommen, um die Verkehrsführung in diesem Bereich zu optimieren und 
einen verkehrsgerechten Knotenpunktsausbau zu erreichen. 
Im Ergebnis der bereits o. g. „Städtebaulichen Studie zur Entwicklung des Mischgebietes Rostock 
Schmarl zwischen Handwerkstraße und Hundsburgallee“ wurde eine Vorzugsvariante zur direkten ver-
kehrlichen Verbindung des westlichen Stephan-Jantzen-Ringes mit der Handwerkstraße über die Plan-
straße A und die Straße E der Studie erarbeitet. Weiterhin wird nach dieser Variante eine „vollständige“ 
Planstraße B nordwestlich und parallel zur Handwerkstraße entlang der nordwestlichen Plangebiets-
grenze zwischen der südwestlichen Hundsburgallee und dem neuen Knoten Planstraße A/Straße E und 
Planstraße B in Richtung S-Bahn-Haltepunkt verlaufen. (siehe Anlage 2) 
Diese beiden geplanten Verbindungen sind nicht Bestandteile dieses Bebauungsplanes, werden jedoch 
zeitlich parallel geplant und vorbereitet. Damit wird die Erreichbarkeit des Plangebietes für die Schmarler 
Bevölkerung und auch für die Nutzer der S-Bahn verbessert werden. 
 
Zusätzlich ist der Standort in den städtischen ÖPNV eingebunden. 
 
Der ruhende Verkehr wird auf dem eigenen Grundstück untergebracht. Siehe Kapitel 10. 
 
 
 
Auswirkungen auf die Versorgung im Einzugsbereich der großflächigen Handelsbetriebe sowie Auswir-
kungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Stadt oder in anderen Gemeinden 
 
Bei den strukturellen Auswirkungen sind die zentrenrelevanten Sortimente sowie die Funktion als Nah-
versorger zu unterscheiden. 
 
• Zentrenrelevante Sortimente 
Die Anordnung entsprechender Handelsunternehmen im Oberzentrum ordnet sich den Zielen der 
Raumordnung unter. 
Der Möbelmarkt handelt mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten. Darüber hinaus wird die Zulässigkeit 
umfangreicher zentrenrelevanter Sortimente in diesem schon speziell definierten Fachmarktbereich vor-
sorglich ausgeschlossen. Zudem wird sein branchenübliches Randsortiment auf 10 % der Gesamtver-
kaufsfläche begrenzt. So werden negative Auswirkungen minimiert. 
Der Lebensmittelmarkt handelt nur im Randbereich mit Waren aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich. 
Hierbei ist aus der Struktur entsprechender Märkte heraus mit keiner Gefährdung der Innenstadt zu 
rechnen. Bei dieser Sortimentsstruktur handelt es sich um eine aktuelle Entwicklung einzelner Ketten 
von Lebensmittelmärkten. 
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Bei den Fachmärkten im Einkaufszentrum erfolgt analog dem Möbelmarkt eine Eingrenzung bei Fläche 
und Sortiment, so dass innenstadtgefährdende Sortimente allgemein ausgeschlossen sind. 
Die Fachgeschäfte sind in der Ausdehnung begrenzt und stellen in der vorhandenen Struktur ergänzen-
de Dienstleistungen dar. 
Beim SB-Warenhaus wird eine Beschränkung auf einzelne Sortimente nicht vorgenommen, nur be-
stimmt, dass, bezogen auf die Gesamtverkaufsfläche, überwiegend Lebensmittel angeboten werden 
müssen. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen sind bereits im Bestand vorhanden. 
 
• Nahversorgung 
Auswirkungen gehen vor allem vom SB-Warenhaus aus. Der vormalige Großmarkt hat sich schleichend 
zu einem SB-Warenhaus entwickelt. Dieses ist seit einiger Zeit präsent und in die Einzelhandelsstruktur 
der Stadt integriert. Allerdings ist zu unterstellen, dass durch die Lage sowie die Ergänzung durch den 
genehmigten neuen Lebensmittelmarkt Auswirkungen auf die Nahversorgung im angrenzenden Wohn-
gebiet Schmarl ausgehen. In diesem Wohngebiet existierte eine weitgehende Abdeckung der Nahver-
sorgung, die aber durch standortgebundene Schwierigkeiten, wie mangelhaftes Stellplatzangebot, 
schwierige verkehrliche Anbindung, räumliche Bedingungen gefährdet ist. Zwischenzeitlich kam es zu 
einer Abwanderung von Handelsunternehmen aus dem Wohngebiet Schmarl, während der Standort 
Handwerkstraße, gesamtstädtisch betrachtet, durch den Bau des Warnowtunnels und das veränderte 
ÖPNV-Netz wesentlich besser erschlossen ist. 
Um das Plangebiet als Ergänzung für Schmarl zu entwickeln, ist oben genannte direkte verkehrliche 
Anbindung an das Wohngebiet geplant. Sie wird die Erreichbarkeit der Handelseinrichtungen für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer sichern, denn gegenwärtig gibt es aus Richtung Schmarl nur Schleichwege zu 
den einzelnen Handelseinrichtungen Einkaufszentrum und Lebensmittelmarkt. 
 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
 
Die Lage und die Volumen des Vorhabens integrieren sich in die Struktur der Stadt und in die nähere 
Umgebung. Das Umfeld ist durch großvolumige Hallen geprägt. Die einzige nennenswerte Höhenent-
wicklung ergibt sich durch die nach Bebauungsplan zulässige Errichtung eines Werbeturmes, der aber 
nur als Einzelobjekt punktuell zulässig ist. 
 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
 
Eine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes ist nicht erkennbar, da keine Schutzgebiete berührt werden. 
Mit der zulässigen Bebauung ist eine höhere Flächenversiegelung verbunden. Allerdings ist diese auch 
bereits im Bestand zulässig und in der Planung kommen die Richtwerte der Baunutzungsverordnung zur 
Anwendung. Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind im Rahmen des Grünordnungsplanes detail-
liert untersucht worden und im Kapitel 9 näher ausgeführt. 
 

7.3. Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan durch die Festsetzung einer GRZ, durch die Zahl 
der Vollgeschosse sowie durch die Oberkante baulicher Anlagen bestimmt worden. Dabei sind für ein-
zelne Baugebiete unterschiedliche Festsetzungen getroffen worden. 
 
GRZ 
Die Grundflächenzahl ist grundsätzlich mit 0,8 festgesetzt worden. Aufgrund der vorgesehenen Nutzung 
des Plangebietes als Gewerbegebiet sowie Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel und dem damit 
verbundenen Stellplatzbedarf, ist die Festsetzung einer GRZ von 0,8 erforderlich. 
 
Innerhalb der Baugebiete SO 3 und SO 4 darf die sich aus der festgesetzten Grundflächenzahl errechne-
te zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 
20 % überschritten werden. Die Begrenzung der Überschreitung der zulässigen Grundfläche auf 0,8 ist 
hier nicht anzuwenden. 
 
Bei den Sondergebieten SO 3 und SO 4 handelt es sich um bereits bebaute Gebiete. Die Flächengröße 
beträgt insgesamt 4,5 ha. Von den 4,5 ha Gesamtfläche sind derzeitig ca. 0,18 ha unversiegelt. Das 
entspricht einem derzeitigen Versiegelungsgrad von 96 %. Da eine Entsiegelung von Flächen wegen des 
erforderlichen Stellplatzbedarfs nicht realistisch ist, ist im Bebauungsplan auf der Grundlage von § 19 
Abs. 4 Satz 3 BauNVO eine gegenüber § 19 Abs. 4 Satz 2 abweichende Regelung getroffen worden. Die 



Hansestadt Rostock • Bebauungsplan Nr.06.SO.137 • Einkaufszentrum Handwerkstraße • Begründung 
__________________________________________________________________________________ 

 12 

Einhaltung der „Kappungsgrenze“ der Grundflächenzahl von 0,8 würde zu einer wesentlichen Erschwe-
rung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen. Eine Entsiegelung von 8.000 m² Grund-
stücksfläche wäre erforderlich, was den Wegfall einer entsprechend hohen Anzahl von Stellplätzen zur 
Folge hätte.  
 
Anzahl der Vollgeschosse/ Oberkante baulicher Anlagen 
Innerhalb der Sondergebiete SO 1 bis SO 3 (Möbelmarkt, Lebensmittelmarkt und Einkaufszentrum) sind 
zwei Vollgeschosse zulässig.  
Eine Gebäudeoberkante von 14,50 m über Oberkante (OK) Erschließungsstraße darf nicht überschritten 
werden. Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Gebäudeteile sowie Dachwerbeanlagen als Firmie-
rung für den jeweiligen Gebäudekomplex. 
Die Festsetzung von Obergrenzen für Vollgeschosse und Oberkanten baulicher Anlagen wurden getrof-
fen, um eine weitgehend einheitliche Höhengestaltung zu erzielen und damit ein homogenes Erschei-
nungsbild zu erreichen. Die Höhen sind aus der Umgebung abgeleitet und berücksichtigen die Gebäu-
destruktur der zulässigen Nutzungen. 
Innerhalb des Sondergebietes SO 4 (Tankstelle) ist ein Vollgeschoss mit einer Gebäudehöhe von bis zu 
6,00 m über OK Erschließungsanlage zulässig. Die geringere Höhe ergibt sich aus der besonderen 
Zweckbestimmung des Sondergebietes. 
 
Innerhalb des Gewerbegebietes ist, ebenso wie in den Sondergebieten SO 1 bis SO 3, eine Gebäude-
höhe von 14,50 m über OK Erschließungsstraße zulässig. Die Zahl der Vollgeschosse könnte bei übli-
chen Geschosshöhen um ein Vollgeschoss auf 4 Vollgeschosse erhöht werden. Dies berücksichtigt Ent-
wicklungsmöglichkeiten auf der Fläche und ist, angesichts der Höhe der umliegenden Gewerbebauten, 
städtebaulich vertretbar. 
 
7.4. Bauweise  
 

Auf die Festsetzung einer Bauweise ist im Bebauungsplan bewusst verzichtet worden. Die Bildung relativ 
großer Grundstücke für die Einordnung der geplanten Nutzungen führt dazu, dass Gebäude unabhängig 
von der Führung der Erschließungsstraßen errichtet werden. Dadurch ist die Frage nach den seitlichen 
und rückwärtigen Grundstücksgrenzen nicht zweifelsfrei zu klären. Dieses ist aber gerade Grundvoraus-
setzung für die Bestimmung der Bauweise (mit oder ohne seitlichen Grenzabstand). Die Dimensionie-
rung der Baukörper, ihre Stellung zueinander und zu den Erschließungsanlagen erfolgt über die Festset-
zung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen. 
 
8. gestalterische Festsetzungen des Bebauungsplans 
 
 
In den Bebauungsplan wurden einige gestalterische Festsetzungen als örtliche Bauvorschriften gemäß § 
86 Abs. 4 LBauO M-V aufgenommen. Das betrifft im Wesentlichen Festsetzungen zu Werbeanlagen. Die 
unterschiedlichen Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet erfordern die Einhaltung einheitlicher Grund-
sätze bei der Gestaltung von Werbeanlagen. 
 
• „In öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen und privaten Grünflächen sind Werbeanlagen unzu-

lässig. Ausnahmsweise zulässig sind Hinweisschilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe im 
Plangebiet ausweisen, wenn sie auf einer Tafel zusammengefasst sind sowie Kandelaberwerbung.“ 

Diese Festsetzung dient dem Schutz der gliedernden Elemente öffentlicher Straßenräume und Grünflä-
chen, die eine besondere Bedeutung zur Orientierung im Gebiet haben. Die Ausnahme für zusammen-
fassende Werbung und Kandelaberwerbung wird aufgenommen, da diese Form der Werbung unterge-
ordnet ist und die zusammenfassende Werbung der Orientierung dient. Mit der Festsetzung wird keine 
Beschränkung im Recht auf Werbung gesehen, da die Werbung in den Baugebieten zulässig bleibt. 
 
• „Dachwerbeanlagen sind nur als Firmierung für den jeweiligen Gebäudekomplex zulässig. Sie dürfen 

die obere Dachkante um nicht mehr als 3,0 m überragen. Alle sonstigen Werbeanlagen sind nur bis 
zur Höhe der Traufe (Schnittlinie Fassade-Dachhaut) zulässig. Die Länge einer Werbeanlage darf 
zwei Drittel der jeweiligen Fassadenlänge nicht überschreiten. Zu den seitlichen Gebäudekanten ist 
ein Abstand von 0,60 m einzuhalten. 

• Leuchtwerbung mit Wechsellichtschaltungen sowie Lauflichter sind unzulässig.“ 
Diese Festsetzungen dienen einer weitgehend harmonischen Gestaltung des Gebietes. Die Handelsun-
ternehmen sind entsprechend ihrer Struktur und Lage auf Zielkundschaft orientiert. Zur weiträumigen 
Orientierung für Ortsunkundige können entsprechende Wegweiser im Vorfeld genutzt werden und es 
wird eine höhere Werbeanlage zugelassen. 



Hansestadt Rostock • Bebauungsplan Nr.06.SO.137 • Einkaufszentrum Handwerkstraße • Begründung 
__________________________________________________________________________________ 

 13 

 
• „Die Errichtung von Großtafelwerbung ab einer Größe von 2,60 m x 3,60 m ist nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.“ 
 
Auch diese Festsetzung dient der Gestaltung des Gebietes. Da von entsprechend großen Werbetafeln 
eine räumliche Wirkung ausgeht, die die Orientierung und die räumlichen Bezüge erschweren kann, sind 
diese Werbeanlagen auf die überbaubaren Grundstücksflächen zu konzentrieren. 
 
Eine punktuelle hohe Werbeanlage (Werbeturm) ist als Gemeinschaftsanlage innerhalb der hierfür fest-
gesetzten Fläche des Sondergebietes SO 2 zulässig. Mit dieser Festsetzung soll ermöglicht werden, 
dass das Einkaufszentrum durch seine im Gewerbegebiet eingeschlossene Lage konzentriert an einer 
Stelle nach außen werben kann. Hierfür wurde eine Lage an der Hauptzufahrt gewählt, da dies der Ori-
entierung der Kunden dient. Die Höhenfestsetzung ist mit 20 m so dimensioniert, dass Werbe- und Ori-
entierungseffekte in die angrenzenden Hauptzufahrtsstraßen sowie in Richtung S-Bahn und Wohngebiet 
erzielt werden. 
 
Zur Ahndung von Verstößen gegen die örtlichen Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 LBauO M-V ist gemäß 
§ 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V ein entsprechender Verweis darauf im Bebauungsplan (Örtliche Bauvor-
schriften hier als Satzung im übertragenen Wirkungskreis) eine erforderliche Rechtsgrundlage für den 
Vollzug. 
 
9. Grünordnung/ Grünausgleich 
 
 

Aufgrund der städtebaulichen Bedeutung des Standortes, der vorgesehenen Nutzung als Handels- und 
Gewerbestandort, der Verflechtung mit angrenzenden Nutzungen wurde parallel zum Bebauungsplan ein 
Grünordnungsplan erarbeitet. Die wesentlichsten Inhalte sind in den Bebauungsplan sowohl als Festset-
zung als auch erläuternd in diese Begründung übernommen worden. 
 

9.1. Übergeordnete Fachplanungen  

Landschaftsplan/Landschaftsrahmenplan 
Zum Flächenutzungsplan der Hansestadt Rostock liegt ein Landschaftsplan mit Beschluss der Bürger-
schaft vom 01.04.1998 vor.  
Für das Plangebiet lassen sich aus dem Landschaftsplan folgende Aussagen ableiten:  
• der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in keinem Vorsorge- oder Vorrangraum für die Ent-

wicklung von Natur und Landschaft. 
• Es sind keine Gebiete mit Schutzstatus vorhanden. 
• Besondere Zielkonflikte sind nicht vorhanden. 
• Innerhalb der Entwicklungskonzeption ist die Ergänzung und Neuschaffung des Groß- und Straßen-

baumbestandes an der Handwerkstraße vorgesehen. 

9.2. Aussagen zum Plangebiet  

9.2.1. Einbindung in den Großraum 

Naturräumlich liegt die Hansestadt Rostock in der Großlandschaft Warnow-Recknitz-Gebiet sowie in der 
Landschaftseinheit Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitztal. Die Landschaft ist durch pleisto-
zäne Bildungen der Hochflächen des Pommerschen Haupteisvorstoßes als flache bis kuppige Grundmo-
ränen gekennzeichnet. Das darin eingebettete Warnowtal verläuft unweit östlich des Plangebietes (vgl. 
LAUN, 1996). 

9.2.2. Beschreibung des Gebietes /Flächennutzung 

Naturraum 
Das Plangebiet ist Bestandteil der „grundwassernahen, z. T. sandigen Lehmmoräne entlang der Küste“ 
und gehört zur „Sievershäger Lehmmoräne“. 
 
Das Relief präsentiert sich als nahezu eben mit einer Höhenlage von 3 m über HN.  
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Das Plangebiet ist hauptsächlich durch pleistozäne Einflüsse (Weichseleiszeit) geprägt. Dabei überwie-
gen Ablagerungen der Grundmoräne mit Geschiebemergel und seinem Verwitterungsprodukt Geschie-
belehm mit einer Mächtigkeit von 40 - 50 m. Die Bodenarten werden von Geschiebelehmen und Deck-
sanden bestimmt und sind dem entsprechend als Sande bzw. lehmige Sande anzusprechen. Der mäßi-
ge bis starke Grundwasser- bzw. Stauwassereinfluss bedingt die Bildung von Pseudogleyen bzw. 
Sandgleyen. Die Böden sind entsprechend der Nutzungen stark überprägt und deshalb als anthropoge-
ne Böden zu bezeichnen. 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 
Das Plangebiet lässt sich makroklimatisch dem Klima der mecklenburgisch-westpommerschen Küste 
zuordnen und ist somit maritim geprägt. Die maritimen Einflüsse zeichnen sich durch erhöhte Luftfeuch-
tigkeit, Windstärke und ausgeglichenere Temperaturen aus. Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträt 
8,3 °C, die mittlere Jahresniederschlagsmenge 588 m m (GUT, 1996). 
 
Nutzungsstrukturen 
Die Nutzung im Plangebiet wird überwiegend durch das bestehende Gewerbegebiet mit dem Einkaufs-
zentrum, der Tankstelle, dem Bürogebäude „Handwerkstraße 3“, dem neu errichteten Lebensmittelmarkt 
und den dazugehörigen Stellplätzen repräsentiert. 
 
Im unmittelbaren Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet kann im Plangebiet eine weitere Gewer-
beeinheit im nördlichen Teil auf dem „Bauerwartungsland“ entstehen. 
 
Das Plangebiet wird von Verkehrsflächen eingeschlossen. Eine „Ringstraße“ erschließt vorhandene und 
künftige Gewerbeeinheiten an der nördlichen, westlichen und südlichen Plangrenze. Die Handwerkstra-
ße bildet die östliche Grenze. Eine Planstraße durchschneidet das Plangebiet zwischen dem vorhande-
nen und dem entstehenden Gebietsteil nach Planumsetzung vollständig. 

9.2.3. Schutzgebiete und geschützte Objekte 

Es sind keine naturschutzrechtlich geschützten Gebiete/Landschaftsbestandteile und keine Wasser-
schutzgebiete vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt. 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von Trinkwasserschutzzonen und auch nicht im potentiellen Über-
flutungsbereich der Unterwarnow. 

9.3 Bestand und Bewertung von Naturhaushalt und Lan dschaftsbild  

9.3.1. Einleitung 

Als Naturhaushalt wird das Wirkungsgefüge der einzelnen Landschaftsfaktoren einschließlich der Lebe-
wesen in ihrem räumlichen Zusammenhang verstanden. 
 
Da der Naturhaushalt nicht als Ganzes erfasst werden kann, erfolgt die Bestandserfassung getrennt 
nach folgenden Umweltbereichen: 
• Boden 
• Wasser 
• Klima/Luft 
• Biotope (Arten /Lebensräume) 
• Landschaftsbild/ Erholungseignung 
 
Der Umfang der Bestandserfassung orientiert sich an den jeweils zu erwartenden Eingriffsfolgen. 
Die Bewertung von Naturhaushalt und Landschaft wird im Hinblick auf die Beurteilung der Eingriffe und 
der daraus resultierenden Auswirkungen vorgenommen. 
Im vorliegenden Bebauungsplan wird die Bewertung der Umweltbereiche Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Arten/Lebensräume sowie für das Landschaftsbild verbal-argumentativ durchgeführt. Dabei wird ent-
sprechend der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
(1999) zwischen Funktionen des Naturhaushaltes mit allgemeiner und mit besonderer Bedeutung unter-
scheiden. Sind durch ein Vorhaben nur Funktionen mit allgemeiner Bedeutung betroffen, wird die Ablei-
tung der Maßnahmen für Ausgleich und Ersatz über die Biotopfunktion durchgeführt. Die Bewertung der 
Biotoptypen orientiert sich an der Werteinstufung und Potentialbeurteilung von Arten und Lebensräumen 
der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (LUNG; 1999). 
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9.3.2. Boden 

Im Naturhaushalt erfüllen die Böden unterschiedlich wichtige Funktionen. Dies sind die Regler-, Spei-
cher- und Filterfunktion für Stoffe und Energien, die Produktionsfunktion für pflanzliche Biomasse sowie 
die Lebensraumfunktion für unzählige Klein- und Kleinstlebewesen (Algen, Pilze, Bakterien, Würmer, 
Insekten u. a.). Die Speicher- und Filterleistung des Bodens ist von der Bodenart abhängig. Sie ist bei 
sandigen Böden sehr gering und steigt mit höherem Gehalt an Lehm- und Tonanteilen im Boden an. Im 
Plangebiet ist über den lehmigen Ausgangssubstraten von einer mittleren (schwach lehmige Sande) bis 
hohen Filter- und Pufferkapazität (stark lehmige Sande) auszugehen.  
Dies betrifft allerdings nur die natürlich anstehenden Böden, durch Auf- und Abtragungen veränderte 
Böden weisen auch veränderte Eigenschaften auf.  
 
Im Plangebiet ist durch die überwiegend vorhandene jahrelange Nutzung als Gewerbestandort (Erweite-
rung der Industriezone an der Unterwarnow in den Raum Schmarl ab 1960) von starken anthropogenen 
Überformungen der natürlichen Bodenverhältnisse auszugehen. Ein hoher Flächenanteil ist versiegelt. 
Produktions- und Lebensraumfunktion der Böden waren damit bereits über längere Zeit nicht mehr vor-
handen. Die unversiegelten Bereiche im nördlichen Teil sind nach Räumungsarbeiten brach liegend. 
Auch hier sind die natürlichen Bodengefüge und –eigenschaften durch Umbruch und Bodenbewegungen 
verändert. 
 
Besonders seltene oder unbeeinflusste Böden treten im Plangebiet nicht auf. Die vorhandenen Böden 
sind aus Naturschutzsicht keine besonderen Wert- und Funktionselemente. 

9.3.3. Wasserhaushalt 

Ausschlaggebend für die Grundwasserverhältnisse im Plangebiet sind die quartären Lockersedimente. 
Durch das weitflächige Auftreten des Geschiebemergels als Grundwasserstauer an der Oberfläche ist 
das Grundwasser gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht gefährdet. Der Schutz des 
Grundwassers vor oberflächlichem Schadstoffeintrag ist abhängig von der Fließzeit des Sickerwassers 
bis zum Erreichen des Grundwassers sowie von der schadstoffhemmenden Wirkung (Filterfunktion) des 
Bodens. 
Die hydraulische Situation der oberflächennahen Schichten wird überwiegend von gestautem Schich-
tenwasser geprägt, das über dem Geschiebemergel ansteht. Das Schichtenwasser fließt von West nach 
Ost in Richtung Unterwarnow. 
Ein sichtbarer oberirdischer Abfluss ist im Plangebiet kaum vorhanden. Die Entwässerung erfolgt über 
städtische Abwasserkanäle. 
Durch den vorhandenen Versiegelungsgrad im Plangebiet besteht eine erhebliche Beeinträchtigung der 
potentiellen Grundwasserneubildungsrate. 
 
Die Wasserhaushaltsfunktion enthält im Plangebiet keine besonderen Wert- und Funktionselemente. 

9.3.4. Klima/ Luft 

Während das Klima in der freien Landschaft weitgehend von natürlichen Gegebenheiten abhängig ist, 
bildet sich in Stadtlandschaften ein durch Bauwerke beeinflusstes Klima aus. Jede Bebauung beeinflusst 
die einzelnen Klimaelemente. Große zusammenhängende bebaute Gebiete setzen sich in klimatischer 
Hinsicht deutlich von der sie umgebenden Landschaft ab. 
Zur Ausbildung eines Stadtklimas tragen vor allem Veränderungen des Wärmehaushaltes (verringerte 
Sonnenscheindauer und Erhöhung der Temperatur, geringere Schwankungsbreite des Temperaturver-
laufes) und der Windverhältnisse (u. a. Zunahme der Häufigkeit von Windstillen und damit Verringerung 
des Luftaustausches) bei. Hinzu kommt eine starke Anreicherung der Stadtluft mit Schadstoffen aus den 
Quellen von Hausbrand, Verkehr, Industrie und Kraftwerken. 
 
Aufgrund der baulichen Situation ist das Plangebiet überwiegend als Gewerbeklimatop (nach Stüde-
mann) zu charakterisieren. Es wird durch eine hohe Dichte an Gebäudekomplexen, verbunden mit einem 
hohen Versiegelungsgrad der dazugehörigen Freiflächen und einem geringen Anteil von Grünflächen 
bestimmt. Die nächtliche Abkühlung ist stark eingeschränkt und im Wesentlichen von der Umgebung 
abhängig. Die lokalen Winde und Kaltluftströme werden behindert. Eine Frischluftproduktion durch lokale 
Gehölzbestände findet nicht statt. 
Hinsichtlich der Luftqualität liegt das Plangebiet und die Hansestadt Rostock dennoch im Vergleich zur 
gesamten Bundesrepublik in einer Region, die nur flächendeckende Grundbelastung mit Luftschadstof-
fen aufweist und damit als wenig belasteter Raum bezeichnet werden kann. Sämtliche Immissions-
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messwerte der Messstationen in Rostock blieben unter den von der EU festgelegten Grenzwerten zur 
Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität (vgl. LUNG, 1997/1998). 
 
Besondere Wert- und Funktionselemente der klimatischen Faktoren sind damit im Plangebiet nicht vor-
handenen. Gezielte Festsetzungen zur Erhaltung der Klimaaktivität einer Fläche durch z.B. von der Be-
bauung freizuhaltende Grundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) können nicht abgeleitet werden.  

9.3.5. Biotope (Arten und Lebensräume) 

Grundlage für die Charakterisierung der Biotoptypen im Plangebiet stellt die „Anleitung für Biotopkartie-
rung im Gelände“ (LAUN, 1998) dar. Die Biotoptypen wurden innerhalb der Vegetationsperiode 2003 
aufgenommen. 
 
Auf der Grundlage der naturräumlichen Gegebenheiten und der Nutzungsformen haben sich im Plange-
biet charakteristische Biotoptypen entwickelt. Die Abgrenzung der Biotope erfolgte unter Berücksichti-
gung gleichartiger Nutzung und entsprechend relativ gleichartiger (vergleichsweise großflächiger) Aus-
prägungen.  
 
Beschreibung der Biotoptypen 
 
Einzelbäume 
Einige wenige Silberweiden sind als ältere Einzelbäume (BBA) kartiert und finden sich an der nordwestli-
chen Grenze des Plangebietes (Biotope 24 und 28 – Baumgruppen) im Grünstreifen an der Planstraße B 
und außerhalb des Bebauungsplangeltungsbereiches an der nordöstlichen Grenze des Plangebietes 
(Biotop Nr. 16- Einzelbaum). 
Jüngere Einzelbäume (BBJ) stehen im Eingangsbereich des Einkaufszentrums (NC im Biotop 13) und 
sind innerhalb der Rabatten auf den Parkplätzen und im Bereich der Tankstelle angepflanzt worden (NC 
in den Biotopen 6, 8 und 9). 
 
Staudensäume und Ruderalfluren 
Ruderale Staudenfluren frischer bis trockener Mineralstandorte (RHU) nehmen in der Summe eine relativ 
große Fläche des Plangebietes ein und stellen die einzigen Flächenbiotope mit natürlicher Vegetation im 
Plangebiet dar.  
Die größte Staudenflur befindet sich im nördlichen Teil des Plangebietes auf „Bauerwartungsland“ für 
einen Möbelmarkt (Biotop 14). Größere Vorkommen der Wiesen-Margerite (RL M-V „2“) kennzeichnen 
eine im Vergleich zum gesamten Plangebiet höhere naturschutzfachliche Bedeutung dieser Fläche. 
Kleinere Staudenfluren nehmen Randbereiche von Verkehrsflächen (Biotop 7 an der Handwerkstraße) 
oder andere ungenutzte Freiflächen ein (Biotop 18, 20, 21). Im Bereich desselben Grundstücks befinden 
sich Zierrasenflächen (PER – Biotope 19, 22).  
 
Grünanlagen und Freiflächen des Siedlungsbereiches 
Drei Siedlungshecken aus nichtheimischen Gehölzarten (PHW) umgrenzen ein Grundstück im nördli-
chen Teil des Plangebietes (Biotope 18, 20, 21). Im Bereich desselben Grundstücks befinden sich Zier-
rasenflächen (PER – Biotope 19, 22). 
Auf den Parkplätzen des bestehenden Gewerbegebietes und im Bereich der Tankstelle sind Rabatten 
(PEB) angelegt worden, die in einem gleichmäßigen Schema über die Flächen verteilt sind bzw. die Flä-
chen zu anderen Nutzungen oder Grundstücken abgrenzen (NC in den Biotopen 6, 8, 9). Auch an der 
südlichen Grenze des Plangebietes, die hier identisch mit der Grenze des Gewerbegebietes ist, sind 
Rabatten vorhanden (NC im Biotop 2). 
Nicht versiegelte Flächen (PEU), die nicht oder nur spärlich bewachsen sind, befinden sich vorwiegend 
im nördlichen Teil des Plangebietes. Die größte Fläche ist von Räumungsarbeiten gekennzeichnet und 
präsentiert sich als offene Sandfläche (NC im Biotop 14). 
Kleinere Freiflächen befinden sich im Randbereich der Handwerkstraße (Biotope 7 – NC 11, 12) und an 
der nordwestlichen Grenze des Plangebietes (Biotop 17). 
 
Gewerblich genutzte Flächen 
Den flächenmäßig größten Anteil am Plangebiet nehmen gewerblich genutzte Flächen ein. 
Das Einkaufszentrum (Biotop 13) dominiert mit der Großformbebauung (OGF) in Form des hallenartigen 
Gebäudes das bestehende Gewerbegebiet. Ein weiteres Gebäude der Kategorie „OGF“ befindet sich an 
der südlichen Ecke des Plangebietes (Bürogebäude „Handwerkstraße 3“ – Biotop 10). 
Die Tankstelle (OIT - Biotop 6) ergänzt das bestehende Gewerbegebiet.  
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Der während der Bebauungsplanaufstellung entstandene Lebensmittelmarkt (OIT - Biotop 3) repräsen-
tiert den neu entstehenden Teil des Gewerbegebietes im nördlichen Teil des Plangebietes. 
 
Verkehrsflächen 
Das Plangebiet ist zu ca. 30% durch Verkehrsflächen versiegelt (überwiegend asphaltiert). 
Zwei Pfade (OVD) erschließen das bestehende Einkaufszentrum für Fußgänger, die aus dem Wohnge-
biet Schmarl kommen (Biotope 15, 23). 
Ein versiegelter Rad- und Fußweg (OVF) begleitet die Handwerkstraße im nordöstlichen Teil des Unter-
suchungsgebietes (NC im Biotop 1). 
Eine Straße aus Betonplatten (versiegelter Wirtschaftswerg - OVW) tangiert das Untersuchungsgebiet im 
Nordwesten und befindet sich außerhalb des Gewerbegebietes „Handwerkstraße“ (Biotop 26) 
Das Gewerbegebiet wird von mehreren Straßen (OVL) erschlossen. Die „Handwerkstraße“ (Biotop 1) 
stellt die östliche Achse dar und dient der Zu– und Abfahrt. Eine „Ringstraße“ (Biotop 2) erschließt das 
vorhandene und das entstehende Gewerbegebiet an der nördlichen, westlichen und südlichen Grenze. 
In einem Abschnitt verläuft diese Straße zwischen dem vorhandenen und dem entstehenden Gebietsteil 
sowie westlich der Tankstelle.  
Einen flächenmäßig bedeutenden Anteil nehmen die Parkplätze bzw. versiegelten Freiflächen (OVP) im 
Plangebiet ein. Ein sehr großer Parkplatz ist dem Einkaufzentrum zugeordnet (Biotop 8). Ein kleinerer 
Parkplatz befindet sich an dem Bürogebäude „Handwerkstraße 3“ (Biotop 9). 
Unbedeutende Flächenanteile beanspruchen die Betonflächen in den Biotopen 3 und 4 (jeweils NC) und 
die Betonpflasterflächen der Bushaltestellen an der Handwerkstraße (NC im Biotop 1).  
 
Bewertung der Biotoptypen 
 
Die Bewertung der Biotoptypen wurde mit Hilfe des Biotoptypenkataloges M-V („Hinweise zur Eingriffs-
regelung“, LUNG 1999) vorgenommen. Die Bewertung anhand dieses Kataloges ist angemessen, da 
sich im Plangebiet im Wesentlichen Biotope ohne bzw. mit geringer bis mittlerer naturschutzfachlicher 
Bedeutung befinden, die Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung darstellen.  

9.3.6. Orts- und Landschaftsbild /Erholungsnutzung 

Die Beschreibung und Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes wird hauptsächlich aufgrund visueller 
Sinneseindrücke vorgenommen und erfolgt verbal-argumentativ unter Berücksichtigung der in den „Hin-
weisen zur Eingriffsregelung“ (LUNG 1999) beschriebenen Kriterien zur Bestimmung von Wert- und 
Funktionselementen besonderer Bedeutung. Vielfältigkeit und Abwechslungsreichtum einer Landschaft, 
prägnante Strukturen wie stattliche Bäume oder Baumgruppen und Einzelgebäude sowie die Land-
schaftsfaktoren Relief, Vegetation, Nutzungsarten und Störfaktoren werden mit in die Betrachtung einbe-
zogen. Dem Landschaftsbild entspricht im besiedelten Bereich das Orts- bzw. Stadtbild. Die Vielfalt ist 
gekennzeichnet durch die Abfolge urbaner Nutzungen, die Eigenart wird im Wesentlichen von Kulturele-
menten weniger von Naturelementen bestimmt, die verminderte Natürlichkeit wird ersetzt durch Gestal-
tungsqualität. Bezugsraum für die Bewertungsaussagen ist das gesamte Stadtgebiet von Rostock.  
 
Das Gewerbegebiet wird mit Gebäuden und zugeordneten Freiflächen in einheitlicher, üblicher Struktur 
genutzt. Ehemalige Gleisanlagen und oberirdische Fernwärmeleitungen tragen zum technischen Charak-
ter des Gebietes bei. Die im Norden vorhandene Brachfläche bildet eine Auflockerung, die einen unge-
ordneten, zufälligen Charakter für einen Teil des Gebietes ausweist. Die umliegenden Flächen sind e-
benfalls von Gewerbebauten bestanden. Markante Einzelbäume befinden sich am westlichen Rand des 
Plangebietes, es handelt sich um mehrstämmige Silberweiden. Die Vielfalt des Gebietes ist in diesem 
Stadium als mittel auszuweisen, mit einer Tendenz zur einer Verringerung. 
Für das Gewerbegebiet ist keine typische oder gar einzigartige Architektur nachweisbar. Die Gewerbe-
gebiete in und um die Stadt Rostock gleichen sich hinsichtlich ihrer Erscheinungsformen. Eine Eigenart 
ist in diesem Sinne für den beschriebenen Bereich nicht gegeben. 
Eine ähnliche Aussage kann für die Gestaltqualität getroffen werden. Die Gebäudeformen sind aus-
tauschbar und berücksichtigen in keiner Weise landschaftliche Gegebenheiten. Gestaltungsmöglichkei-
ten werden von wirtschaftlichen Aspekten beherrscht. 
Durch die Möglichkeiten neuer Bebauung und die Weiternutzung vorhandener Gewerbebauten innerhalb 
eines vorhandenen Gewerbegebietes und eines Umfeldes derselben Eigenart wird sich das Stadtbild 
Rostocks nicht negativ verändern.  
 
Das Stadtbild wird daher von Wert- und Funktionselementen allgemeiner Bedeutung charakterisiert. Eine 
Erholungsfunktion ist nicht vorhanden. 
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9.4. Eingriff  

9.4.1. Einleitung 

Bauleitpläne stellen selber noch keinen Eingriff dar, bereiten ihn in der Regel aber vor. Ob erhebliche 
und/oder nachteilige Beeinträchtigungen entstehen, hängt vom Ausgangszustand der zu überplanenden 
Flächen ab. Eingriffe sind nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) als Veränderungen an Ges-
talt oder Nutzung von Flächen bzw. Funktionen zu verstehen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes sowie die Charakteristik des Landschaftsbildes erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen. 
 
Da die gebäudeseitigen Vorhaben im Plangebiet nach § 34 BauGB beurteilt werden können, sind sie als 
Vorhaben nach § 21 BNatSchG (2002) einzuordnen und somit nicht als Eingriff zu bewerten (§ 14 LNatG 
M-V). Daher beschränkt sich die Eingriffsermittlung auf die zusätzlichen erheblich nachhaltigen Beein-
trächtigungen, die durch die Verkehrsflächen mit einer Versiegelung > 300 m² entstehen (Planstraße A 
und Planstraße B). 
 
Der Verursacher von Eingriffen ist nach § 15 LNatG M-V verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen, bzw. die unvermeidbaren Beeinträchti-
gungen so auszugleichen, dass nach dem Eingriff keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushaltes zurück bleiben und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder hergestellt 
ist. Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen richten sich dabei nach dem Umfang der Beeinträchti-
gungen aller Wert- und Funktionselemente, wobei die allgemeinen bzw. örtlichen Ziele von Naturschutz 
und Landschaftspflege zu berücksichtigen sind. 
 
Bei den abiotischen Landschaftsfaktoren wie Boden, Wasser sowie Klima/Luft werden Beeinträchtigun-
gen lediglich bei Wert– und Funktionselementen mit besonderer Bedeutung zur Eingriffsermittlung he-
rangezogen. Bei den abiotischen Faktoren mit allgemeiner Bedeutung wird vorausgesetzt, dass der Ein-
griff über den biotischen Bestandteil Arten und Lebensräume erfasst sowie bei dessen Behandlung be-
züglich des Ausgleichs abgehandelt wird.  

9.4.2. Untersuchung der Vermeidbarkeit und Minderun g 

Jeder Eingriffsverursacher wird gemäß § 18 BNatSchG zunächst verpflichtet, die Eingriffsfolgen hinsicht-
lich ihrer Vermeidbarkeit zu prüfen und vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Notwendige 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach Abwägung mit anderen Belangen möglichst zu mindern 
und entsprechend auszugleichen. 
 
In den folgenden Tabellen werden die Eingriffswirkungen und Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaß-
nahmen bezogen auf das Bebauungsplangebiet schutzgutbezogen dargestellt und beschrieben.  
 
Boden 
 
Tab. 4.2-1: Eingriffswirkung/Vermeidung  und Minderung   
 

Eingriffswirkung 

 

Maßnahmen zur Vermeidung  und Minderung 

Bodenneuversiegelung durch Anlage 
von Verkehrsflächen 

- nicht vermeidbar in Bereichen mit neuer Verkehrsführung 

Verlust von Boden durch das Ab-
schieben während der Bauphase 

- der Oberboden muss gemäß DIN 18915 fachgerecht     
abgetragen und gesichert sowie einer Wiederverwendung 
im Plangebiet zugeführt werden 

Verdichtung von Boden durch die 
Bautätigkeit 

- Beschränkung des Baufachbetriebes auf das unbedingt 
notwendige Maß, flächensparendes Arbeiten und Lagerung 
von Baustoffen und sonstigen Materialien 

- das Befahren mit schweren Maschinen ist nur bei geeigne-
ten Bodenverhältnissen zulässig 

- nach Abschluss der Arbeiten ist der Boden entsprechend 
der DIN 18915 tiefgründig zu lockern 
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Wasserhaushalt 
 
Tab. 4.2-2: Eingriffswirkung/Vermeidung und Minderu ng 
 

Eingriffswirkung Maßnahmen zur Vermeidung  und Minderung 

Durch die Bodenversiegelung für 
neue Verkehrsflächen kommt es zu 
einer verminderten Versickerung des 
Oberflächenwassers und dadurch zu 
einer geringeren Grundwasserneu-
bildungsrate 

- nicht vermeidbar in Bereichen mit neuer Verkehrsführung 

Durch die Bodenverdichtung kommt 
es besonders während der Bauphase 
zu einer verringerten Grundwasser-
neubildungsrate 

- Beschränkung des Baufachbetriebes auf das unbedingt 
notwendige Maß, flächensparendes Arbeiten und Lagerung 
von Baustoffen und sonstigen Materialien 

- das Befahren mit schweren Maschinen ist nur bei geeigne-
ten Bodenverhältnissen zulässig 

- nach Abschluss der Arbeiten ist der Boden entsprechend 
der DIN 18915 tiefgründig zu lockern 

 
Klima/Luft 
 
Tab. 4.2-3: Eingriffswirkung/Vermeidung und Minderu ng 
 

Eingriffswirkung Maßnahmen zur Vermeidung  und Minderung 

Verlust von klimatisch aktiven Flä-
chen durch Versiegelung für neue 
Verkehrsflächen, Veränderung des 
Mikroklimas durch Wärmespeiche-
rung versiegelter Oberflächen, ver-
ringerte Evapotranspiration und ver-
ringertes Rückstrahlvermögen 

- nicht vermeidbar in Bereichen mit neuer Verkehrsführung 

vorübergehender Verlust von klima-
tisch aktiven Flächen durch Bautätig-
keit 

- Beschränkung des Baufachbetriebes auf das unbedingt 
notwendige Maß, flächensparendes Arbeiten und Lagerung 
von Baustoffen und sonstigen Materialien 

verstärkte Freisetzung luftverunreini-
gender Stoffe während der Bauphase 

- Einsatz von schadstoffarmen Baufahrzeugen und sonstigen 
Maschinen 

 
Biotope (Arten und Lebensräume) 
 
Tab. 4.2-4: Eingriffswirkung/Vermeidung  und Minderung 
 

Eingriffswirkung Maßnahmen zur Vermeidung  und Minderung 

Verlust von Biotopflächen durch Ü-
berbauung und Versiegelung 

- nicht vermeidbar in Bereichen mit neuer Verkehrsführung 
- Beschränkung des Baufachbetriebes auf das unbedingt 

notwendige Maß, flächensparendes Arbeiten und Lagerung 
von Baustoffen und sonstigen Materialien 

Verlust von älteren Bäumen - Erhalt der älteren Silberweiden am Nordwestrand innerhalb 
des Grünstreifens 

baubedingte Störung einer gefährde-
ten Vogelart (Flussregenpfeifer, RL–
M-V) 

- Prüfung der potentiell geeigneten Fläche auf Bruttätigkeit 
vor Baubeginn und Einschränkung der Bauzeit außerhalb 
der Brutperiode (Mitte April – September) 

      Sind Bauzeitbeschränkungen nicht möglich, ist im Falle eines Fundes eine 
Ausnahmegenehmigung beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie (LUNG) zu beantragen. 
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Orts- und Landschaftsbild /Erholungsnutzung 
 
Tab. 4.2-5: Eingriffswirkung/Vermeidung und Minderu ng 
 

Eingriffswirkung Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Die geplanten Nutzungen stellen 
keine Beeinträchtigung innerhalb des 
Gebietes und der Umgebung dar, da 
teilweise eine Bestandssicherung 
erfolgt und die nähere Umgebung der 
Eigenart eines Gewerbegebietes mit 
großvolumigen Hallen entspricht. 

- Erhalt älterer Einzelbäume als belebende Strukturen 

9.4.3. Eingriffsermittlung 

Nachfolgend werden die erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen ermittelt, die trotz der o.g. 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben und Maßnahmen für deren Kompensation ab-
geleitet. 
Als erheblich und nachhaltig werden ausschließlich die Beeinträchtigungen angesehen, die durch die 
Überbauung/Versiegelung von Biotopen sowie dem damit einhergehenden Verlust der Boden- und Was-
serhaushaltsfunktion mit allgemeiner Bedeutung durch die Verkehrsflächen entstehen. Durch die Neu-
ausweisung der übrigen baulichen Nutzungen ist aufgrund der Bestandssituation von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen. 
Die Kompensationsermittlung für den Flächen- und Funktionsverlust der Biotope erfolgt in Anwendung 
der Anlage 10 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (LUNG; 1999). Dabei wird zunächst das Kompensa-
tionsflächenäquivalent (Bedarf)  ermittelt. 
 
Die folgende Tabelle stellt die einzelnen nachhaltigen und/oder erheblichen Verluste bzw. Beeinträchti-
gungen für die jeweiligen Biotope bedingt durch die Ausweisung der Verkehrsflächen im Geltungsbereich 
dar. 

 
Biotoptyp 

Fläche 
(m²/ An-

zahl) 

 
Wert 

1) 

 
KE 2) 

 
KF 3) 

 
WF 4) 

 
KFÄ(B) 5) 

Verkehrsflächen  
ruderale Staudenflur frischer bis trockener 
Mineralstandorte (RHU, Biotop Nr. 7) 

270 1 1,5 0,75 1 303,75 

nichtversiegelte Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation (PEU, Biotop Nr. 7) 

96 - 0,5 0,75 1 36,00 

nichtversiegelte Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation (PEU, Biotop Nr. 11 

128 - 0,5 0,75 1 48,00 

jüngerer Einzelbaum (BBJ, Biotop Nr. 6) 50 / 2 1 1,5 0,75 1 56,25 
Ruderale Staudenflur frischer bis trocke-
ner Mineralstandorte (RHU, Biotop Nr. 5) 

494 2 2,5 0,75 1 926,25 

ruderale Staudenflur frischer bis trockener 
Mineralstandorte (RHU, Biotop Nr. 14) 

1.080 2 2,5 0,75 1 2.025,00 

nichtversiegelte Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation (PEU, Biotop Nr. 14) 

198 1 1,5 0,75 1 222,75 

ruderale Staudenflur frischer bis trockener 
Mineralstandorte (RHU, Biotop Nr. 25) 

530 2 2,5 0,75 1 993,75 

nichtversiegelte Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation (PEU, Biotop Nr. 17) 

132 1 1,5 0,75 1 148,50 

Siedlungshecke aus nichtheimischen 
Gehölzarten (PHW, Biotop Nr. 18) 

30 - 0,5 0,75 1 11,25 

Pfad-, Rad-, Fußweg (OVD, Biotop Nr. 23) 43 - 0,5 0,75 1 16,12 
Summe 3.001     4.787,62 
1) Biotopwerteinstufung nach LUNG 1999, Anlage 9; 2) Kompensationserfordernis (Aufschlag von 0,5 für Vollversiegelung von 
Flächen bereits enthalten); 3) Korrekturfaktor für Freiraum-Beeinträchtigungsgrade; 4) Wirkungsfaktor; 5) Kompensationsflächen-
äquivalent (Bedarf) 
 
Das Kompensationsflächenäquivalent (Bedarf) beträgt  4.788 m². 
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Faunistische Sonderfunktion 
 
Im Bereich des Baufeldes SO 1 wurde im Rahmen der Biotopkartierung auf der unversiegelten Freifläche 
Brutverdacht für den Flussregenpfeifer festgestellt. Die Art ist in der Roten Liste M-V als gefährdet ein-
gestuft. 
Das ursprüngliche Biotop des Flussregenpfeifers sind Kiesbänke in Flusstälern. In Mecklenburg-
Vorpommern brütet der größte Prozentsatz der Paare in vom Menschen geschaffenen bzw. beeinfluss-
ten Biotopen. Das Brutvorkommen ist als unstet zu bezeichnen. Es werden überwiegend sich nur kurz-
fristig anbietende anthropogen bedingte Stellen genutzt. Somit ist ein wechselndes Vorkommen an ge-
eigneten, sich übergangsweise anbietenden Stellen, für die Art typisch. Aufgrund der Nutzungsintensität 
der benachbarten Flächen und der Straße ist die Fläche durch Störeinflüsse überprägt, so dass eine 
Nutzung als Brutplatz auf dem bezeichnetem Biotop nicht zu erwarten ist. Durch Ausschluss der Bauzeit 
während der Vogelschutzzeiten auf potentiellen Brutflächen (Brutperiode Mitte April bis September) kann 
vorsorglich dem Schutz dieser Vogelart Rechnung getragen werden. Ist das nicht möglich, ist vor Bau-
beginn die Fläche auf mögliche Brutplätze zu prüfen. Im Falle eines Fundes ist eine Ausnahmegenehmi-
gung beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) zu beantragen. Im Bebauungsplan 
erfolgt ein entsprechender Hinweis. 

9. 5. Ausgleich  

9.5.1. Einleitung 

Ziele der grünordnerischen Ausgleichsmaßnahmen sind die Gewährleistung der Kompensation im Sinne 
des Naturschutzrechtes, der Schutz vor weiteren Beeinträchtigungen während der Bauzeit sowie die 
Gewährleistung der beabsichtigten Ziele durch Pflege und gegebenenfalls durch Nachkontrolle und 
Nachbesserung. Der Verursacher eines Eingriffes ist nach § 18 BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch geeignete Maßnahmen zu 
kompensieren. Das Baurecht kennt für die Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen nur den 
Begriff des „Ausgleichs“: Hierunter sind naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
den Vorschriften der Landesnaturschutzgesetze bundeseinheitlich zusammengefasst (§ 200a BauGB). 
 
Ausgleichsmaßnahmen werden als ausreichend angesehen, wenn nach Abschluss der Maßnahmen 
zeit- und umfangbezogen für den Naturhaushalt keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen 
zurückbleiben und das Landschaftsbild in seiner Typik wiederhergestellt bzw. aufgewertet wurde.  

9.5.2. Kompensationsermittlung 

Für die nach Grünordnungsplan (GOP) geplanten Kompensationsmaßnahmen ist ein Flächenäquiva-
lent (GOP-Planung)  nach LUNG, 1999 zu ermitteln, das in der Bilanzierung dem Kompensationsflä-
chenäquivalent (Bedarf) gegenüberzustellen ist. 
 

 
Maßnahme 

Fläche  
(m²/ Anzahl) 

 
Wert 1) 

 
KWZ 2) 

 
LF 3) 

 
KFÄ (P) 4) 

Neuanlage eines Siedlungsgebüsches aus 
heimischen Gehölzarten (M1) und Neuan-
pflanzung von Einzelnbäumen an der 
Handwerkstraße (M4) 

 
1.200/ 13 

 
2 

 
2,0 

 
0,8 

 
1.920,00 

Neuanpflanzung von Einzelbäumen inner-
halb der Flächen für Nebenanlagen gemäß 
Grünflächengestaltungssatzung der Han-
sestadt Rostock (M2) 

 
1.500/ 60 

 
1 

 
1,5 

 
0,8 

 
1.800,00 

Neuanpflanzung von Einzelbäumen an der 
Planstraße A (M3) 

 
800/ 32 

 
1 

 
1,5 

 
0,8 

 
960,00 

Neuanpflanzung von Einzelbäumen an der 
westlichen Planstraße B (M5) 

 
100/ 4 

 
1 

 
1,5 

 
0,8 

 
120,00 

Summe 3.600    4.800,00 
1) Werteinstufung der Maßnahme nach LUNG 1999, Anlage 11;  
2) Kompensationswertzahl 
3) Leistungsfaktor 
5) Kompensationsflächenäquivalent (Planung) 
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Die ausgewiesenen – bisher unbebauten – Flächen für Stellplätze im nördlichen Teil haben eine Größe 
von 5.560 m². Abzüglich einer Fläche von ca. 35% für Fahrgassen ergibt sich bei einer durchschnittli-
chen Stellplatzgröße von 12,5 m² eine ungefähre Anzahl von 60 Einzelbäumen, die – gemäß Maßnahme 
M2 - innerhalb der Fläche für Stellplätze in den Sondergebieten SO 1 (Möbelmarkt) und SO 2 (Lebens-
mittelmarkt) zu pflanzen sind. Im Sondergebiet SO 2 (Lebensmittelmarkt) sind die entsprechenden 
Pflanzungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Lebensmittelmarktes während der Bebauungs-
planaufstellung bereits erfolgt. Auch im Sondergebiet SO 1 (Möbelmarkt) erfolgte im Rahmen des Vor-
bescheides eine entsprechende Beauflagung zur Pflanzung der entsprechenden Bäume auf den Stell-
platzflächen gemäß Grünflächengestaltungsatzung.  
 
Das Kompensationsflächenäquivalent (GOP-Planung) be trägt 4.800 m².  

9.5.3. Zusammenfassung des Eingriffs- und Kompensat ionswertes 

Nachfolgend werden den Eingriffen schutzgutbezogen die Ausgleichsmaßnahmen gegenübergestellt: 
 

Eingriff  Kompensationsmaßnahmen 
Boden   

Verlust der Lebensraumfunkti-
on für Flora und Fauna durch 
Bodenneuversiegelung auf ca. 
3.000 m² durch Verkehrsflä-
chen. 

Die geplanten Baumpflanzungen 
sichern mit der Baumscheibe dau-
erhaft offene Bodenstandorte und 
ermöglichen damit die Erhaltung 
der Bodenfunktionen. Gleiches gilt 
für die dauerhaft vegetationsbe-
standene Fläche. Da lediglich 
anthropogen überprägte Böden mit 
Wert- und Funktionselementen 
allgemeiner Bedeutung betroffen 
sind, ist keine additive Kompensati-
on von Sonderfunktionen vorzu-
nehmen. 

Wasserhaushalt  
verminderte Grundwasserneu-
bildungsrate durch Flächen-
versiegelung in einem Umfang 
von ca. 3.000 m². 

Der Funktionsverlust wird durch die 
Multifunktionalität der grünordneri-
schen Maßnahmen für die Biotop-
funktion kompensiert. Auf den 
Baumstandorten und Vegetations-
flächen wird eine Versickerung von 
Niederschlagswasser dauerhaft 
ermöglicht. Eine additive Kompen-
sation von Sonderfunktionen des 
Schutzgutes Wasser ist nicht erfor-
derlich. 

Klima/Luft  
Verlust klimaaktiver Flächen 
durch die Bodenneuversiege-
lung und damit Veränderung 
des Mikroklimas. Umfang ca. 
3.000 m². 

Der Funktionsverlust wird durch die 
Multifunktionalität der grünordneri-
schen Maßnahmen für die Biotop-
funktion kompensiert. Bäume mit 
ihrer Schatten spendenden Wir-
kung gleichen die Erwärmung der 
versiegelten Oberflächen aus, tra-
gen zur Erhöhung der Luftfeuchtig-
keit bei und binden Luftschadstoffe. 
Besondere Wert- und Funktions-
elemente der klimatischen und 
lufthygienischen Funktion sind nicht 
betroffen. 
 
 
 
 

 
M1 Neuanlage eines Sied-

lungsgebüsches  (1.200 
m²) aus heimischen 
Gehölzarten auf der Flä-
che zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern 
innerhalb der privaten 
Grünfläche westlich der 
Handwerkstraße  

         [= festgesetzt in der textli-
chen Festsetzung Nr. 5.2./ 
5.4.]  

 
Pflanzen von insgesamt 109 
Hochstämmen als Einzelbäu-
me bzw. als Allee  (M2 – M5) 
 
M 2 Neupflanzung von je ei-

nem Einzelbaum je vier 
Stellplätze innerhalb der 
Flächen für Stellplätze auf 
den Sondergebietsflächen 
SO 1 (Möbelmarkt) und 
SO 2 (Lebensmittelmarkt)  

        nach Grünflächengestal-
tungssatzung der Hanse-
stadt Rostock vom 
09.10.2001 

 
M 3 Neupflanzung von Einzel-

bäumen an der Planstraße 
A [= festgesetzt in der text-
lichen Festsetzung Nr. 
5.1./5.4.; = 32 Bäume] 
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Arten und Lebensräume  
Beeinträchtigung von Biotopen 
geringer mit mittlerer Wertig-
keit auf ca. 3.000 m² durch 
Verkehrsflächen. 

Die verloren gegangenen Werte 
und Funktionen für Arten und Le-
bensräume werden durch die vor-
gesehenen Maßnahmen ausgegli-
chen 

Orts- und  
Landschaftsbild 

 

Durch die Anlage von Ver-
kehrsflächen erfolgt kein er-
heblicher Eingriff in das Land-
schaftsbild, da der Charakter 
eines gewerblich genutzten 
Raumes mit den entsprechen-
den Strukturen bereits vorhan-
den ist.  

Durch die Baumpflanzungen an 
den Straßen und die Anlage eines 
Siedlungsgehölzes erfolgt eine 
grünordnerische Gestaltung inner-
halb des Gebietes. Das Land-
schaftsbild wird dadurch neu ges-
taltet. 

 
M 4 Neupflanzung von Einzel-

bäumen an der Handwerk-
straße  

        [= festgesetzt in der textli-
chen Festsetzung Nr. 
5.1./5.4, = 13 Bäume] 

 
M 5 Neupflanzung von Einzel-

bäumen an der Planstraße 
B [= festgesetzt in der text-
lichen Festsetzung Nr. 
5.3./5.4. = 4 Bäume]  

 
Nach der Bewertung der einzelnen Eingriffe und der nach Grünordnungsplan vorgeschlagenen Kompen-
sationsmaßnahmen ergibt sich hinsichtlich der Bilanzierung folgendes Ergebnis:  
 

Flächenäquivalent Bedarf Flächenäquivalent GOP-Planung 
Biotopflächen 4.788 m² Maßnahmenflächen  4.800 m² 
 
Mit den nach Grünordnungsplan vorgeschlagenen Maßnahmen kann ein Ausgleich für die erheblichen 
und nachhaltigen Eingriffe – hervorgerufen durch die Neuanlage der Verkehrsflächen – in ausreichen-
dem Umfang erzielt werden. Gleichzeitig werden mit den Maßnahmen gestalterische Funktionen erfüllt. 
 

9.5.4. Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 

Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch geeignete Festsetzun-
gen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen. 
Die o. g. Ausgleichsmaßnahmen M1, M3, M4 und M5 sind im Teil A: Planzeichnung und im Teil B: Text 
unter Nr. 5.1. bis 5.4. verankert und werden damit Bestandteil der Satzung über den Bebauungsplan.  
 
Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für  
• 32 Einzelbaumanpflanzungen an der Planstraße A und 13 an der Handwerkstraße (TF 5.1.), 
• Gehölzpflanzung aus Heistern und Sträuchern auf der privaten Grünfläche an der Handwerkstraße 

(TF 5.2) und 
• Anpflanzen von mindesten 4 großkronigen Straßenbäumen in der Planstraße B (TF 5.3.) 
 
erfüllen den Zweck des Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Herstellung der Plan-
straßen A und B im Sinne von § 1a Abs. 3 BauGB. Dabei werden die Einzelbaumanpflanzungen nach 
textlicher Festsetzung Nr. 5.1. dem Eingriff durch die Planstraße A zugeordnet, die Gehölzpflanzung an 
der Handwerkstraße sowie das Anpflanzen der Straßenbäume in der Planstraße B dem Eingriff durch 
die Planstraße B. Die in Nr. 5.4. festgesetzten qualitativen Anforderungen für die im Bebauungsplan 
definierten Ausgleichsmaßnahmen werden nicht explizit zugeordnet. Sie gelten für alle festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen gleichermaßen. 
 
Die im Grünordnungsplan in der Ausgleichsbilanz eingerechnete Ausgleichsmaßnahme (M2) zum An-
pflanzen eines Baumes je 4 Stellplätze auf den Stellplatzflächen der Sondergebiete SO 1 (Möbelmarkt) 
und SO 2 (Lebensmittelmarkt) dient neben dem anteiligen Ausgleich für den Eingriff in Natur und Land-
schaft in erster Linie gestalterischen Zwecken. Diese Pflanzungen erfolgen zur Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität auf den versiegelten Flächen im Gewerbegebiet. Ihre Umsetzung wird im Rahmen der 
Baugenehmigungen über Auflagen auf der Basis der Grünflächengestaltungssatzung der Hansestadt 
Rostock vom 09.10.2001 gesichert. Sie können daher aus bauplanungsrechtlichen Gründen nicht noch 
zusätzlich als Ausgleichsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt werden.  
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Dadurch ergibt sich mit den grünordnerischen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB im Bebau-
ungsplan ein rechnerisches Ausgleichsdefizit von 1.800 m² Flächenäquivalent (Planung).  
Da die für den 100%igen Ausgleich nach BauGB fehlenden Baumanpflanzungen auf den Stellplatzflä-
chen jedoch vorgenommen werden, allerdings auf Grundlage der Landesbauordnung, kann das in der 
Ausgleichbilanz sich darstellende rein rechnerische Ausgleichsdefizit in Kauf genommen werden. Die 
Summe der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und der bauordnungsrechtlichen Auflagen führt da-
zu, dass keine nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhauhaltes entstehen. 
 
 
10. Verkehrserschließung 
 
 
Straßenverkehr 
Das Plangebiet wird über die Handwerkstraße im Osten erschlossen. Diese bindet an die Hundsburgal-
lee sowie den Schmarler Damm an. Über den Schmarler Damm erfolgt die Anbindung an das überörtli-
che Straßennetz (Stadtautobahn sowie Warnowtunnel). Damit ist das Plangebiet entsprechend seiner 
städtischen und zum Teil überregionalen Bedeutung gut an das Straßennetz angebunden. 
 
Die Handwerkstraße ist in der Lage, die vorhandenen und neuen Verkehrsmengen aufzunehmen. Aller-
dings sind eine Verbesserung im technischen Ausbaugrad sowie ein funktioneller Ausbau des zentralen 
Einmündungsbereiches sinnvoll. Die Handwerkstraße erhält hierzu im Bereich der Tankstellenzufahrt 
sowie im Bereich der Verkehrsanbindung Handwerkstraße/ Planstraße A jeweils Linksabbiegespuren, 
um einen reibungslosen Verkehrsfluss auf der Handwerkstraße zu gewährleisten. 
 
Die Vielzahl der derzeitigen Zufahrten zum Einkaufszentrum wird neu geordnet. Die Hauptzufahrt erfolgt 
über den Knoten Handwerkstraße/Planstraße A. Hierfür sind die Verkehrsflächen entsprechend auszu-
bauen. Eine weitere Zufahrt wird es für die Tankstelle geben. Allerdings soll es hier keine Ausfahrt mehr 
nach links geben. 
Der Lieferverkehr wird, vordergründig aus Sicherheitsgründen, konsequent vom Kundenverkehr ge-
trennt. Hierzu ist bereits entlang der Grenze des Geltungsbereiches eine umlaufende private Anliefe-
rungsstraße errichtet worden, die über die Festsetzung eines Fahrrechtes für die Anlieferer der jeweili-
gen Sondergebiete in den Bebauungsplan Eingang gefunden hat. Um hier den Flächenbedarf zu mini-
mieren, erfolgt ein Richtungsverkehr mit der Zufahrt im Nordosten und der Ausfahrt im Südosten auf die 
Handwerkstraße. Mit einer festgesetzten Breite von 7,0 m ergeben sich die notwendigen Aufstellflächen 
für Lkw. Mit dieser Verkehrsorganisation kann auf Lkw-Parkplätze im öffentlichen Straßenraum verzichtet 
werden. 
 
Da das SB-Warenhaus und der Lebensmittelmarkt Nahversorgungsfunktionen für das westlich befindli-
che Wohngebiet übernehmen, soll das Bebauungsplangebiet besser an das Wohngebiet angebunden 
werden. Hierzu wurde die festgesetzte gebietesinterne Erschließungsstraße (Planstraße A) in Richtung 
Westen bis an die Grenze des Geltungsbereiches verlängert.  
 
Um das Plangebiet einer guten Erreichbarkeit für Pkw sowie Fuß- und Radverkehr aus Richtung Wohn-
gebiet zugänglich zu machen, wurde eine Verkehrstudie angefertigt, die unter Berücksichtigung verkehr-
licher, städtebaulicher und eigentumsrechtlicher Rahmenbedingungen verschiedene Trassenvarianten 
untersucht hat. Die Vorzugsvariante (Anlage 2) sieht eine direkte Verlängerung der gebietsinternen 
Planstraße A bis auf die Hundsburgallee vor sowie eine zusätzliche Straßenführung am westlichen Rand 
des Geltungsbereiches in Richtung S-Bahn-Haltepunkt Evershagen (Planstraße B). Die vorgesehenen 
weiterführenden Verbindungsstraßen (Anlage 2) befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Bebauungsplanes. Sie werden gemeinsam mit der dann vollständigen Planstraße B in Richtung S-Bahn-
Haltepunkt künftig nicht nur eine kurze Direktverbindung der Handelseinrichtungen vom Wohngebiet 
Schmarl und von der S-Bahn aus ermöglichen, sondern gleichzeitig das nordwestlich an das Plangebiet 
angrenzende Gewerbegrundstück zusätzlich erschließen und für Neuansiedlungen in diesem Mischge-
biet attraktiver machen. Deshalb wurde sie nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes integriert. 
 
Fuß- und Radverkehr 
Die Verkehrsflächen sind so dimensioniert, dass auf allen Straßen im Plangebiet ein einseitiger Fußweg 
von ca. 2,0 m Breite möglich ist. Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt wird ein einseitiger Fußweg 
als ausreichend eingestuft. 
Der Fahrradverkehr erfolgt auf der Fahrbahn. Durch den hier in Folge des Netzausbaus mit gebietsinter-
nen Anliegerstraßen zu erwartenden vergleichsweise geringeren Anteil an Pkw-Verkehr auf den in Rich-
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tung Wohngebiet Schmarl führenden Straßen wurde im Hinblick auf verbundene höhere Herstellungs-
kosten auf eine gesonderte Berücksichtigung dieser Verkehrsart verzichtet. 
 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Das Plangebiet ist mit einer eigenen Bushaltestelle direkt an das ÖPNV-Netz angebunden. Die Buslinie 
verbindet das Einkaufszentrum mit den Wohngebieten Schmarl und Evershagen.  
Erreichbar ist das Gebiet auch über den S-Bahn-Haltepunkt Evershagen. Mit der oben erwähnten ge-
planten Straßenverbindung westlich des Geltungsbereiches (Planstraße B) verbessert sich diese Anbin-
dung wesentlich. 
 

Ruhender Verkehr 
Der ruhende Verkehr ist auf den jeweils eigenen Grundstücken abzudecken. Im Sondergebiet SO 3 
(Einkaufszentrum) besteht eine schwierige Situation im Verhältnis zwischen Grundstücksfläche und Ver-
kaufsfläche. Diese führt beispielsweise, wie oben ausgeführt, zu einer hohen Flächenversiegelung. Um 
hier mit der zulässigen Vergrößerung der Verkaufsfläche keine weitere Verschärfung zu erhalten und 
den Stellplatzbedarf abdecken zu können, wurde auf einer Teilfläche die Zulässigkeit einer Parkpalette 
festgesetzt. Die festgesetzte Oberkante von 7,00 m ermöglicht mindestens 3 Ebenen. 

Südlich des bereits errichteten Lebensmittelmarktes im SO 2 wurden - funktionell zugeordnet dem Ein-
kaufszentrum (SO3) - während des Planaufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan weitere 25 Pkw-
Stellplätze und 6 Busstellplätze genehmigt und errichtet. Die Pkw-Stellplätze beinhalten im Wesentlichen 
Beschäftigten–Stellplätze. 

 

11. Stadttechnische Ver- und Entsorgung 
 

11.1. Wasserversorgung  

Das Plangebiet ist trinkwasserseitig teilerschlossen. Die Versorgung erfolgt über eine Trinkwasserleitung 
DN 300 AZ. Bei weiterer Bebauung ist eine Netzerweiterung notwendig. Die technische Lösung der 
Trinkwasserversorgung ist im Rahmen der Erarbeitung der weiteren Planungsphasen heraus zu arbeiten 
und der Eurawasser Nord GmbH vorzustellen. Bei Bauvorhaben sind die Eurawasser Nord GmbH sowie 
der Warnow-Wasser- und Abwasserverband rechtzeitig zu informieren, da die Bereitstellung und Reali-
sierung von Erschließungen mit dem Erschließungsträger vereinbart werden müssen. 

11.2. Löschwasser/Brandschutz  

Zur Sicherung des Grundschutzes für die Errichtung neuer Gebäude wurde im Bereich der Tankstelle 
(SO 4) bereits ein Unterflurhydrant DN 300 gesetzt. Damit ist eine Löschwasserversorgung von 1600 
l/min (96 m³/h) für einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden gesichert. 

11.3. Schmutzwasserableitung  

Auch schmutzwasserseitig ist das Plangebiet nur teilerschlossen. Die Entsorgung erfolgt durch vorhan-
dene Schmutzwassersammler. Bei weiterer Bebauung wird eine Netzerweiterung notwendig. Die techni-
sche Lösung der Schmutzwasserentsorgung ist im Rahmen der Erarbeitung der weiteren Planungspha-
sen heraus zu arbeiten und der Eurawasser Nord GmbH vorzustellen. Bei Bauvorhaben sind die Eura-
wasser Nord GmbH sowie der Warnow-Wasser- und Abwasserverband rechtzeitig zu informieren, da die 
Bereitstellung und Realisierung von Erschließungen mit dem Erschließungsträger vereinbart werden 
müssen. 

11.4. Regenwasserableitung  

Das Regenwasser ist in geeigneten Fällen auf den eigenen Grundstücken zu versickern. Das Plangebiet 
ist regenwasserseitig ebenfalls teilerschlossen, so dass bei weiterer Bebauung eine Netzerweiterung 
erforderlich sein kann. Die technische Lösung für die Regenwasserentsorgung ist im Rahmen der Erar-
beitung der weiteren Planungsphasen heraus zu arbeiten und der Eurawasser Nord GmbH vorzustellen. 
Der Regenwassereinleitpunkt ist mit der Eurawasser Nord GmbH und dem Warnow-Wasser- und Ab-
wasserverband abzustimmen. 
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11.5. Elektroenergieversorgung  

Die Stromversorgung des Baugebietes ist aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz der Stadtwerke 
Rostock möglich. Im Zuge der Erschließung des Plangebietes ist die Stromversorgung neu zu ordnen 
und zu ergänzen. 

11.6. Heizung  

Das Plangebiet liegt in einem Fernwärmevorranggebiet der Hansestadt Rostock und wird von Fernwär-
meleitungen berührt. Aus diesem Grunde ist gemäß "Wärmesatzung der Hansestadt Rostock" vom 
01.07.1992 der Anschluss an die Fernwärmeversorgung zwingend vorgeschrieben. Im Rahmen der Er-
schließung des Baugebietes ist das Fernwärmeversorgungsnetz auszubauen. 
Bei der internen Straße (Planstraße A) ist die vorhandene Fernwärmeleitung zu beachten und im Verlauf 
anzupassen. 

11.7. Gasversorgung  

Wenn eine Gasversorgung gewünscht wird, ist mit dem Versorgungsträger ein Anschluss an das südlich 
des Geltungsbereichs liegende Leitungsnetz zu regeln. Ein Anschluss an das Erdgasnetz ist nur für die 
Deckung von technologischem Bedarf möglich. 

11.8 Fernmeldeversorgung  

Der Standort ist fernmeldetechnisch erschlossen. Das Fernmeldenetz innerhalb des Plangebietes muss 
jedoch im Rahmen der planmäßigen Erschließung neu aufgebaut werden. Eine Koordinierung mit ande-
ren leitungsgebundenen Versorgungssystemen sollte möglichst vorgenommen werden. 

11.9. Müllentsorgung und Abfallwirtschaft  

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und der Satzung 
über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Rostock (Abfallsatzung – AbfS). Entsprechend § 5 Abs. 2 
KrW-/AbfG sind die Erzeuger und Besitzer von Abfällen verpflichtet, diese zu verwerten. Die Verwertung 
von Abfällen hat Vorrang vor der Beseitigung. 
 
Über eine entsprechende Massenbilanz im Rahmen der Baudurchführung ist anfallender Bodenaushub 
einer Wiederverwendung im Plangebiet zuzuführen, so dass kein Bodenaushub zu Abfall wird. 
 
Bei der Erschließung und Objektplanung ist zu gewährleisten, dass für jedes Vorhaben im Plangebiet 
sowohl während der Bautätigkeit als auch nach der Fertigstellung eine vollständige ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung entsprechend der kommunalen Abfallsatzung erfolgen kann. 
 
Die Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets sind so bemessen worden, dass Müllfahrzeuge verkeh-
ren können. Damit ist eine grundsätzliche Abfallentsorgung im Plangebiet gewährleistet. 
 
 
12. Sicherung der Planung  
 

12.1. Bodenordnende Maßnahmen  

Für die Herstellung der Erschließungsanlagen, insbesondere für den Bau der Straßen sind private 
Grundstücksflächen erforderlich. Es handelt sich hierbei um Teile der Flurstücke 6/70, 6/225, 6/230, 
6/287, 6/288, 6/293, 6/309, 6/310, 6/428. Die Stadt geht davon aus, dass die benötigten Grundstücksflä-
chen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit den jeweiligen Eigentümern bereitgestellt werden.  
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12.2. Verträge  

Zur Herstellung der neuen Straßen sollen Erschließungsverträge mit den Erschließungsträgern ge-
schlossen werden.  
Zur Löschwasserversorgung und Abwasserableitung ist zwischen den Erschließungsträgern, dem War-
now-Wasser- und Abwasserverband, der Eurawasser Nord GmbH und der Stadt Rostock ein 4-seitiger 
Vertrag abzuschließen, in dem die Planung, Durchführung und Finanzierung vereinbart werden. 
 
Die Bereitstellung der für die Straßen benötigten Grundstücksflächen sowie die Duldung der auf den 
privaten Grundstücksflächen festgesetzten Ausgleichsflächenmaßnahmen soll durch vertragliche Ver-
einbarungen zwischen Erschließungsträger und den jeweiligen Eigentümern geregelt werden. 
  
Die Umsetzung der Maßnahmen zum Ausgleich  ist in den Erschließungsverträgen geregelt. Hierzu 
gehört auch der Nachweis der Bereitstellung der für die Ausgleichspflanzung notwendigen Grundstücks-
flächen durch vertragliche Vereinbarungen zwischen Erschließungsträger und den jeweiligen Eigentü-
mern. Gesonderte städtebauliche Verträge sind nicht erforderlich. 
 

12.3. Kosten  

• Für den Bau der Erschließungsstraßen  sind zur Vorzugsvariante der Verkehrsstudie (Anlage 2) ü-
berschläglich folgende Kosten ermittelt worden. Ohne die darin nur teilweise in Ansatz gebrachten Aus-
gleichsmaßnahmen/Straßenbegleitgrün betragen diese:  

 Kosten Netto Kosten Brutto (inkl. Mwst) 
Planstraße A 284.500,00 € 330.020,00 € 
Planstraße B 375.900,00 € 436.044,00 € 
Handwerkstraße 272.200,00 € 315.752,00 € 
Summe 923.600,00 €  1.081.816,00 € 

 
Bei den ermittelten Kosten für die Planstraße B und die Handwerkstraße entfallen jeweils nur Anteile auf 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes.  
Die Kosten der weiterführenden Verbindung zwischen Planstraße A und der Hundsburgallee außerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ohne Ausgleichsmaßnahmen/Straßenbegleitgrün betra-
gen:  

 Kosten Netto Kosten Brutto 
Planstraße E 223.000,00 € 285.680,00 € 
Knoten St.-Jantzen-Ring 219.700,00 € 254.852,00 € 

 
• Auf der Grundlage der Kostenschätzung des Grünordnungsplanes  wurden für zugeordnete Aus-
gleichsmaßnahmen anteilige Kosten  

• in Höhe von 22.000,- € für 32 Baumpflanzungen an der Plansstraße A und 13 Baumpflanzungen 
an der Handwerkstraße einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; zugeordnet der 
Planstraße A 
sowie 

• in Höhe von 10.500,- € für 1200 m² Gehölzpflanzung an der Handwerkstraße und 4 Bauman-
pflanzungen im Bebauungsplangeltungsbereich der Planstraße B; zugeordnet der Planstraße B  

ermittelt. 
Darüber hinaus fallen nach überschläglicher Schätzung des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Land-
schaftspflege für die Planstraße B außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und die 
Straße E weitere Kosten in Höhe von 32.500,- € an, die die Baumersatzleistungen für Baumfällungen 
sowie Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Flächenversiegelungen und Biotopverlusten enthalten. 
 
Der Hansestadt Rostock entstehen sowohl durch die Errichtung der neuen Planstraßen A und B (auch 
für den außerhalb des Bebauungsplanes liegenden Teil) und den Ausbau der Handwerkstraße als auch 
durch die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen infolge der Eingriffe durch diese Verkehrsanlagen keine 
Kosten. 
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13. Flächenbilanz 
 
 
Gesamtfläche (ca.)   77.499,87 m² 7, 75 ha 100 % 
     
Gewerbegebiet  2.893,42 m² 0,29 ha 3,74 % 
     
Sondergebiet SO 1 (MM) 13.245,55 m²  1,32 ha  17,03 % 
Sondergebiet SO 2 (LM) 7.895,36 m²  0,79 ha 10,19 % 
Sondergebiet SO 3 (EKZ) 40.711,87 m²  4,07 ha 52,52 % 
Sondergebiet SO 4 (T) 4.170,06 m²  0,42 ha 05,42 % 
Sondergebiet gesamt  66.022,84 m² 6,60 ha 85,16 % 
     
Straßenverkehrsflächen  8.158,66 m² 0,82 ha  10,58% 
     
Grünflächen  424,95 m² 0,04 ha 0,52 % 
 
 
14. Durchführungsrelevante Hinweise (aus der Beteiligung der Ämter und Träger öffentlicher Belange) 
 
 
Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock  

 
• Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 

abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten oder Reste aller 
Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der Grundstückseigentü-
mer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubes nach 
§ 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) verpflichtet. Er unterliegt der Anzeige-
pflicht nach § 42 KrW-/AbfG. 

• Hinzuweisen ist auf die sich aus § 4 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) für den Verursa-
cher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, sowie dessen Rechtsnachfolger, den 
Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt ergebenden Rechtspflichten zur 
Gefahrenabwehr. Für den Fall der Nichterfüllung dieser Pflichten wären zu deren Durchsetzung 
Maßnahmen gemäß § 10 BBodSchG i.V.m. § 2 AbfBodSchZV von den StÄUN anzuordnen. 

• Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. Bebauung Bohrungen niedergebracht werden, 
sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie entsprechend den §§ 4 und 5 des Lagerstättengesetzes meldepflichtig. 

 
Brandschutz- und Rettungsamt 
 

• Die Feuerwehrzufahrt zur Sprinkleranlage mit Löschwassereinspeisung im Bereich des Bau-
marktes muss jederzeit (auch während der Bauphase) gesichert bleiben. 

 
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt  
 

• Gemäß § 7 Vermessungs- und Katastergesetz M-V (VermKatG M-V) sind Vermessungsmar-
ken vor Veränderung, Beschädigung und Verlust zu schützen. Wer notwendige Maßnahmen 
treffen will, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden können, hat dies unverzüglich 
dem Katatster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hansestadt Rostock mitzuteilen. Zu-
widerhandlungen können gemäß § 19 VermKatG M-V als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 5.000,- € geahndet werden. 

• Informationen zur genauen Lage von Vermessungspunkten sind im Kataster-, Vermessungs- 
und Liegenschaftsamt erhältlich. 

 
T-Com  
 

• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG. Soweit 
auf sie im Verfahren Rücksicht genommen werden soll, sind sie in den Planunterlagen einge-
zeichnet. Erforderliche Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen am unterirdischen Kabel-
netz müssen jederzeit möglich sein.  
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• Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes, die Koordinierung der Baumaß-
nahmen anderer Leitungsträger ist Voraussetzung, dass Beginn und Ablauf der geplanten Er-
schließungsmaßnahmen im Planungsgebiet der zuständigen TI NL NO PTI 23 PPB2 in 18198 
Kritzmow, Biestower Weg 20, so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vorher schriftlich an-
gezeigt werden. 

• Sollten Änderungen an den Telekommunikationsanlagen notwendig werden, sind der Deut-
schen Telekom AG die durch den Ersatz oder die Verlegung dieser Anlagen entstehenden 
Kosten nach dem Veranlasserprinzip zu erstatten. 

• Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe der Telekommunikationsanlagen ist es er-
forderlich, dass sich die Bauausführenden vorher vom PTI 23 BBB in 18198 Kritzmow, Biesto-
wer Weg 20, in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen.  

 
Eurawasser Nord GmbH  
 

• Bei der Planung der neuen Baumstandorte ist ein Abstand zu den Anlagen der Eurawasser 
Nord GmbH von 2,50 m einzuhalten. Kann die Einhaltung der Abstände nicht gewährleistet 
werden, sind gemäß Merkblatt H 162 und bzw. GW 125 Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

 
Stadtwerke Rostock AG - Strom 
 

• Grundsätzlich besteht die Forderung sämtliche Versorgungsleitungen im öffentlichen Bereich 
(Gehweg, Grünstreifen) entsprechend DIN 1998 zu verlegen. 

• Die Kabelverlegung erfolgt unter Berücksichtigung der DIN 18920 – Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen – sowie der RAS – Richtlinie 
für die Anlage von Straßen. Dabei ist ein Abstand von mindestens 2,50 m zwischen dem von 
der Stadtwerke Rostock AG geplanten Kabel und der geplanten Begrünung (Bäume) unbedingt 
einzuhalten.  

 
Amt für Kultur und Denkmalpflege, Bodendenkmalspfle ge 
 

• Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für 
Bodendenkmalpflege spätestens zwei Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzutei-
len, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Boden-
denkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde gem. § 11 
DschG M-V unverzüglich bergen und dokumentieren zu können. Dadurch werden Verzögerun-
gen der Baumaßnahmen vermieden. (§ 16 DschG M-V, GVOBl. M-V Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 
12ff)  

 
 

• Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 
gem. § 11 DschG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und 
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Lan-
desamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hier-
für sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach –
Zugang der Anzeige. 

 
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz M-V  - Munitionsbergungsdienst 
 

• Das Plangebiet liegt in einem wahrscheinlich mit Kampfmitteln belasteten Gebiet. Zur Erhö-
hung der Bausicherheit wird daher eine Sondierung empfohlen . Ansprechpartner bezüglich 
Vorgehensweise, eventueller Planungszeiträume und technischer Details ist Herr Tribanek 
(Tel.: 039833/ 22316) oder ein Vertreter des Munitionsbergungsdienstes (MBD). 

• Sollen Sondierungsarbeiten durchgeführt werden, ist das Landesamt für Brand- und             
Katastrophenschutz so zeitig wie möglich zu benachrichtigen und dem                                  
Munitionsbergungsdienst ein Auftrag zu erteilen. Mit dem Auftrag sind folgende Unterlagen 
einzureichen: Eigentumsnachweis, Flurkarten, Übersichtskarten, Auskünfte über geplante  
Nutzungen in den folgenden 3 bis 5 Jahren (nur bei Kommunen und Gemeinden),                 
Bescheinigung des Finanzamtes (nur bei gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen). Im 
Anschluss daran wird gemeinsam mit dem Munitionsbergungsdienst eine Räumungsstrategie 
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erarbeitet, ggf. eine Ausschreibung vorbereitet und eine Fachfirma über das Landesamt beauf-
tragt. 

• Bei der Bauanlaufberatung ist eine Teilnahme des Munitionsbergungsdienstes zwingend erfor-
derlich. 

• Alle Arbeiten und Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung, die durch Dienststellen des Bundes 
oder der Auftragsverwaltung beauftragt werden sind für den Auftraggeber kostenpflichtig. 

• Bauherren, wie wirtschaftliche Unternehmen von Kommunen, Privatunternehmen und juristi-
sche Personen, tragen die Kosten der Sondierung und ggf. Freilegung von Kampfmitteln. 

• Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsber-
gungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können. 
Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, 
ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung so-
fort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Poli-
zei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
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Anlage 4 
Pflanzenliste 
 
Bei der Sortenauswahl der Bäume ist die Straßenbaumliste der Gartenamtsleiter (Stand 2001) 
zugrunde zu legen. 
 
Bäume: 
 
Acer platanoides (geeignete Sorten)   Spitzahorn 
Corylus colurna     Baumhasel 
Fraxinus excelsior (geeignete Sorten)  Gemeine Esche 
Ginkgo biloba      Fächerbaum 
Platanus acerifolia     Platane 
Pyrus calleryana „Chanticleer“   Chinesische Wildbirne 
Tilia Cordata (geeignete sorten)   Winterlinde 
Tilia vulgaris „Pallida“     Kaiserlinde 
 
 
Heister: 
 
Acer campestre     Feldahorn 
Betula pendula     Hängebirke 
Carpinus betulus     Hainbuche 
Prunus  avium      Vogelkirsche  
Pyrus communis     Wildbirne 
Sorbus aucuparia     Eberesche 
 
 
Sträucher: 
 
Cornus mas      Kornelkirsche 
Cornus sanguinea     Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana     Hasel 
Crataegus monogyna     Eingriffliger Weißdorn 
Hippophaë rhamnoides    Pfaffenhütchen 
Euonymus europaeus    Sanddorn 
Ilex aquifolium      Stechpalme 
Ligustrum vulgare     Liguster 
Lonicera xylosteum     Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa     Schlehe 
Rosa spec.      Wildrose 
Salix spec.      Strauchweiden 
Sambucus nigra     Schwarzer Holunder 
Viburnum latana     Wolliger Schneeball 
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Maßgeblich am Bebauungsplan Beteiligte  
 
Koordinierung: 
Amt für Stadtplanung der Hansestadt Rostock 
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock 
Amtsleiter: Herr Weinhold 
Ansprechpartner: Herr Maronde 
Tel. 0381/ 381 6167; Fax. 0381/ 381 6901 
 
Vermessung: 
Vermessungsbüro Stechert 
Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure 
Mühlenstraße 10, 18069 Rostock 
Tel.: 0381/ 776490; Fax.: 0381/ 7764930 
Ansprechpartner: Herr Hölzke 
 
Bebauungsplan-Erstellung: 
bsd Bürogemeinschaft für Stadt- und Dorfplanung 
Reinhard Böhm und Wilfried Millahn 
Architekten für Stadtplanung 
Barnstorfer Weg 50, 18057 Rostock 
Tel.: 0381/ 3770641; Fax: 0381/ 3770 659 
E-Mail: rb@boehm-millahn.de 
Ansprechpartner: Herr Böhm 
 
Grünordnung: 
Plan Akzent Rostock GbR 
Schillerplatz 5, 18055 Rostock 
Tel.: 0381/ 4996305 
Ansprechpartner: Frau Ringel 
 
Schalltechnische Untersuchung 
TÜV NORD Umweltschutz Rostock GmbH & CO KG 
Trelleborger Str. 15, 18107 Rostock  
Tel.: 0381/ 7703-440 
Ansprechpartner: Herr Seeburg 
 




